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Landtag Rheinland - Pf atz 

(1. W'ahlpetiode) 

Dr.ucksache Abteilung II 

• Nr. 1014 

Regierungsvorlage 

Entwu„'1 

LandesgesefJ 
zur•MlJdcrung drlna:ender sozialer Notstände 

(Soforthilfegeseb - SHG) 

Der Landl.a~ von Rheinland-Pfalz hat unter Aufhebung seines Be
schlusses, vorn 16. Dezember 1948 über das Erste Lastenausgleichsgesetz 
zum Ausgleich von Kriegs- Wld Kriegsfolgeschäden das folgende Gesetz 
bcschl~cn, das hic1•m.il v<!11kündet wird; 

ERSTER TEJL 

Steuerliche Bc!itlmmungen 

Erster Abs <: hnitt 

Soforthilf eaba:abl' 

„, 
§ 1 

StJchtag 

Zur Au!bringung der Mittel !ür die lm zweiten Teil dieses Geset;tcs 
gereaelte So!orlbllfc wird eine nach dem Vermögen berechnete Abgabe 
(Soforthll!eabgube) n ach dem Vermögensbestand vom 21. Juli 1948 (Wäh-
runisstichta~) erhoben. · 

§ 2 . . . 
Persönliche Aba:abe1>flii,:ht, 

. ' 
(1) Pcrsi.>nlich ab~u.lwpflichtlg ist, wer am Beginn des Währungss tichtags 

EJgcntUmcr von Vermögen der in § ;3 Lie:t-eidrneten Art gewesen ist. 

(2) Ist das Vermögen au! Grund des § "11 des Steueranpassungsgesetzes 
einem andeten als dem Eigentümer (bei grundstücki;gleichen RMten : 
einem andC:ren als• dem BerechUgten) zuzurechnen, so ist der andere an 
Sl.elle des El~entümers (Berechtigten) abgabepllichtig. Die hierfür bei der 
letzten Feslslellung des Einheitswerts oder bei der letzten Zurechnungs
!ort.sch1·eibung getroffene Ent.scheidung ist zu übernehmen, es sei denn, 
daß sich die für die Zurechnung m<i.ßgebendcn Verhältnisse bis zum 
Währungsstichtag verändert haben. ' 

§ 3 

Sachliche Abgabcvmmt. Grundsatz 

(1} Der Ab11:abep!Iichl un~ediegen : 

1. das land- und !orslwil"tsc.:b.a!Ukhe Vermögen im Sinne de1· §§ 28 
bis 49 des Reichsbewe.rtungs&esctzes; 

2. das Grundvermögen im Sinne der §§ 50 bis 53 des Reichsbewertungs-
gesetzes; " 

3. das BctrtebsvCl·mögen im Sinne der §§ 54 bis 66 des Reichsbewer
tüngsgese!.:l.es. Als Betriebs111;!1·mögcn im Sinne dieses Gesetzes gelten 
auch WirlschaCtsgi,i.t~r, die Gewerbctreibeuden außerhalb ihres Ge
werbcbctrlc:br.!:> uder Nichtiewerbetreibenden .gehören, ~owcü den 
Umständen rul.l:h anzunehmen h;t , daß sie dazu bestimmt sind, ~um 
Verkauf, zwn Tausch ode1· zu ähnlichen Zwecken verwendet zu 
werden (nlchlgewr.!t'bliches Vorrat~vermögcn). Diese Vu1·sch1·üt g.ilt 
bczU&Uch det· eiiencn ErzeU&nisse bei land- und fors twirtschaftlichen 
Betrieben nur für einen übei: den normalen Bestand hinausgehen
den Bestond <?'bcrt,>c::.tanp). 
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\2) Als Grundbesitz im Sinne dieses Gesetz.es gelten das land- und forst
"':irtR<'hil ftlich~ Vermögen, da;; Grundvermögen und die Retri~bi;.grunci
~liid.;r• 1;;1 fi7 rl.r.•s HPkhoiht->-wPrtun!'($gesPt;r.es\_ 

~ 4 

Besd1rankunit der sa.clllichen Abg-abe1>flicht ·· 

1_ 1 > niP Ahg::ihrpflicht beschränkt :>im auf da.s 1m Währungsgebiet be
lc-gPnP VPrnvigen. Al~ i;okh.es gilt bei !l!t'!Werhlictlf'n RetriP.ben, deren 
(}0~chiif!~1.-.itunp.: orl„1 Sil-~. -;il'h nicht im Wäh1•ut11g.<igebiet -b1:1ülllldet, das „ .• 

VennügPll, das einem im Wd!uungsgebiet o.triebcnen Gewer~ dient, 
\•;enn hierfür in diesem Gebiet eine Bet['iebsstätte unterhalten wird oder 
ein ~tiindiiwr Vet·lt·eter bestellt i<it. 

1 ~\ Von <km Hetl'!ebsvermiigen unt<'1-1iPg<"n <ier Ahgahept!icht rl\d)t': 

rl<-1H~dv• Zflh!ung~mitt<>l. ,„ · · ,, ,„„., · 

2. Gelrlforclf'nm_gPn in deutsehPr Wiüu·ung. 

J, deutsche Aktien, Anteilscheine. Kuxe, G~ci'Jäftsanteile. andeT~ (}eM 

'1P.ll~<'haft.seinlagen und GeschMt:<:g11th::10Pn hf>t C.Pno!t~rnJ1·('h11:ft.~. 

4. s<JtL;,tlg€ d.~utsche Wertpa1~1ere. 

1:{1 Pi,.. .A. he,:>hPpflidH innerhHlb des Betriebijve1·niö.'1f'ns ..-r1<trt'i<'kt 'Jti('h 
f~~~n1~'h ~ IJ r 

t. l"ol'denrng~11 111 au~li:mrli~~h.er Wahrung, 

2. F•.H'de1·unf~(-'n au~ An~,ahlungen für no('h im bewirkPnOP. Lieferungen 
und Leistungen, snwcit von dem Rücktrittsrecht gemäß Art. 2J() § 53 
de1· y,,rorclnun'_~ Nr. ltiO (,f.0. S. Hi:l?J kein Gebrauch gP.madtt ist. 

:~. Forrl.Prunf.'i;>n '111f 8d1adene•·satzleistung und aus Gewi:ihrlel<;timg!t~ 

:1bm~<·h11t1'!NL sriwe!t sie nicht im Verhä1tniR von zehn R?irt\!tmi:irk 
,:;1 ''1P•'r DVill s<'lH'n M;:irk umge1'1 F>tlt 1<inrl. 

~ fi 

Bt'freit1nK"'" 
fJt.„r Ah1~,c--~hepnu·hl unterhegen nic-ht: i. ':•: ...... • ·.„.1. ·„ . „ 
1. Ktirpcrsdiaften de~ öffentli<:'ho:>n- Rechts mit ihrem Vermögen, ·so\V'cit 

dic;.;cs !'iir ei n <:>n iiffenllichen Dienst oder G~hrf'11rh llnrnittPlh;ir hP.
nu;;,-.l \4.11 ;i, 1n id ~ r»bi-' t•i..-il!"perochaft!'B rn.it du·c1u l'on,twlr1sch~1'1-

l!rllr"11 v„nn<if.\en: 

" pffentlich-rerhtlwh!> Hf-'liginn!<9"P~ell~hRftPn und 11.nderl" Kl)-rpersch-M
IP!l dt»; füfentlkh<>n ReC'ht" mit ihN>m, Vf'rmnr,rm, "riwe-it d.ie.=i1'"" für 
Z'.'." "ke <ier r"'lig1o~en lJnterwcllli.\nl!, oder tür Ver,'V<lltuu~R:>:wedi:e 
1•ffPnt licli-ro"f'ht.lirhi>r Hcllgionll!!esellsch::. fl "'n unmi!telbA1· •b!"rmt:r.t 
wh·~I. U<i~ gleir.he gtlt nhne Rüci!:llicht auf die Person des Eiil'e<n'tümerl!: 
füi· Gnmdbe~itz. der dem Gotte~ien!<t einer öffe-ntlirn-rechtlidiet} 
Hehgion~ge~ell!<rhllfl gewirtmet ist : 

4. Liie Ucu!sche Heid1sbahn im Verein;gten Wirt!<ctl.Mtsgebiet und die 
8ctrit>bsverein i:>!ung der SU<iwestdeutschen Eisenbahnen n('r f'Ntn
z··~j,; ,·hl!n Be!!atzungsmne mit ihrem Vermiigen, i<oweit ef'. für ihre 
Belrj„bs- ocier VerwAlttmg~zwecke 1mmitte1bar oennt7.r wtrct~ 

!i di<-' !lc•ut!'-<'hP P<,~t mit ihr em Vermtigen. ~oweit ei> für ihre 8etricb~
orh•r \iL'i'\Val1unMi<'-Wecke tmmittelbar benutzt wird. Au11;ger11'lm'1'1"Mi 
\'(Jn der Befreiung ist der Grundbesitz. der der Personenbeförderung 
:n1f Omnibus!<Pn irn Lini en"PrkP-hr tmci Gelegf'nheitFvPrkt>hr c1i'!'nt: 

6. dH~ Reirh;<r11tobt1hnver·mö~en. soweit es für Betriebs- oder Vcrwal
tu1H~s1.we(·kc cle1· Rf>iehR:wt'lbahnen unmittelbar benutzt "''-1r'1~ 

7. Unternehmen. die nach dem f.TmJ<tellungt<fl!e~t?: und ~E"ine!! D>tl'<"h
t\ihrim~:-<vt>rnrdnu11zyn h„1 nich~ <1111<g<"2ticheN•r HH::m:>: Art"fl'!"l.lffl"!!t1t 
Z1Jteil•.m!!" von Al.l"-P,"leich~for<ler11nP,PT> P:eP.•:"!' '1~e t'Jff(>ntl1ch~ Hl'tnrt 
m1ben: Sie Rind iedoch mit ihrem abgabcpf!ichtigen Vermögen bhi 
w <iem Betrage heranzuziehen, der nach den Ou.-ch!ührungsverord
nungen wm lTms tellun!!:sgPsetz ~c~cbmE-nfallg ihrem Eig:enlwpital 
zugeschlagen w1rd; 

8. Körpti·smaften. Personenvereinigungen und Vermögensmassen» dlie 
nach der Satzung. Stiflunl'l oder sons tigen Verfassung und nach ihrer 
tats ächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar kireh
liC'hen, gemeinnü11i~~n •x i e r mildtätigen Zwedcen dienen. sowle Ge-
werk~chaften . HntPrh <i lten ~ie einen Gewe rbebt>trieb. einen l~no-
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Abteilung II 

oder. !orslwu·tsL:ha!tlichen Betdeb oder einen wirtschaftlichen Ge
schä!b;betrieb, so bcstirrunt sich die Abgabepflicht nach den Vor
schrl!len der Vcrc1l'dnung zur Durenführung de1· §§ 17 bis 19 des 
Stcueranpassungsgf?setzcs (GemeinnU tzigkeitsve1·ordnung). A bgabc
ptlich tig ist der Grundbesitz, sov;eit dieser nicht für die kirchlichen, 
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecke oder für die Zwecke einer 
Gewerk.scha!l unmittelbar benuul wird. In den Durc:hführ·ung~

bcstimmungen können jedoch für kirchliche, gemeinnützige und 
mildtätige Kfüperschaften, PersoncnvHeinigungen und Ve1·mögens
masscn im Sinne. des.satzes. .L.RirhUinien übe1· die Befreiung für die 
Fälle aufgestellt werden, in denen b~i eine1· Heranziehung des 
Grundbesllzeii die El'!üliung des kit'chlichen, ~emeinnützigen oder 
mildtätigen Zwecks ge!ätu:det würde; 

9. Wohnungsunte~·nehmen, die auf .Grund des Wohnungsgemein
nütz.Lgkeilsg~ctzcs vom 29. Februar 1940 (RGBl. I. S. 438) als 
gemeinnützig gelten, sowie Unternehmen, die nach § 28 des genann

. ten Gesetzes als Organe der staatlichen Wohnungspolitik anerkannt 
sind, und die von den zuständigen Landesbehörden begründeten oder 
arierkannten gemeinnützigen Siedlungsunternehmen im Sinne de.:; 
Reichssiedlungsgesetzes sowie die zur Ausgabe von Heimstätten zu
gelassenen gemeinnützigen Unternehmen im Sinne des Reichsheim
slättcugesetzes, wenn Leistungen der Unternehmen unmittelbar dem 
Kreis der Geschädigten (§ 31) zugute kommen ; 

10. rechldähi~t: Pensions-, Witwen-, Waisen-, Sterbe-, .Kranken-, Unler
sUltzungskassen und sonstige rechtsfähi,ge Hilfskassen !ür Fälle der 
Not und Arbeitlosigkcil nad1 Maßgabe der §§ 5 bis. 7 der Durch
!ührungsverordnung vom 2. Febrnar 1935 zum Vermögensteuergeset~ 
{RGBl. I S. 100); 

11. Pcn;onen, ·die nach diesem Gesetz Anspruch auf Unterhaltshilfe 
haben, sowie solche, die von der öf!entlichen Fürsorge unterstül:r.t 
werden; 

12. der nach § 4 Zi!!er 9 des Grund~:leuergesdze.s von de r Grundsteuer 
befreite Gl'Undbeiiiu. 

§ 6 

Befrciun&' von Ani:ehörl~cn der Vcrclnl('n Nationen 
(1) Der Abpbcpflicht unterliegen ferner nichl: 

1. Angehörige de1· Vereinten Nationen. Als solche sind anzusehen; 
a) Staatsangehörige der in dei: Anlage zum Umstellungsgcselz 

au!ie!U~rlen Länder; · 
b) nach den Geseh:en clnes der in Buchstabe a be-t.eichnelen 

Ländt:r errichtete juristis..:he Personen und Pt:rsonenverei
nlgunien; 

2. K.apttalgesellschaflen deutschen Recli.ls, wenn die Anteile sich in 
vollem Umfange unmittelbar oder mittelbar im wirtschaftlichen 
Eigentum der in Zi!fel' 1 Buchstaben a und b bezeichneten Per·
soncn befinden. Dabei s.ind Anteile, die von Aufsieh'.tsratsmilglie
dern oder Vorstandsmit.gliedern satzungsmäßig gehalten werdf.'n 
müssen, nicht zu bel'füksichtigen. 

(2) Die BcsUnunungen dts Abse1tzt!s 1 gelten nur, wenn die dort !e.st
.&elcgtcn Voraussetzungen nicht nur am Währungsstichtag (§ 2 Absatz l), 
son:dcm auch am a. Mai 1945 vorgclcgcn h aben. 

§ 7 

Schuldenabzug 

(1) Schulden und sonstige Verbindlichkeiten irgendwelcher Art sind 
vorbeha1tlich des Absatzes 2 nichi ;1 bzudehen. 

(2) Abzugs!iihig :>ind: 
1. Schulden in ausländischer WUhrung; 
2. folgende Verbindlichkeiten, soweit .sit.: mit Betrieb:svermögen in 

wlrtscl1a!llichem Zussmmenhani.; stcht?n: 
a) Pensionsverpnic.:htungen; 
b) Vet·bindlichkeiten uus Aw;zahlw1gen für noch zu bewirkende 

Llc!eruniten und Leisl•mgen, t<oweit von dem Rücktritt.srecli.t ge
m.äß Art. 20 § 53 der Verordnung Nr. 160 (J.O. S. 1537) kein Ge
w·aucb gemacht ist; 

c) VetPn!chlungen zur Schadenersatileimun& un<l aus Gewähr
leistungsabmachungen, sowe~t sie nicht .im Verhältnis von zehn 
Reichsmark zu oiner Deutschen Ma1·k umgestellt .sind. 
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Be\\'('rlung des Grundbesitzes. Grundsatz 

Grundbesitz <§ ::! Abi;atz 2) ist für die Bemessung der Abgabe vmtiehaJt.~ 
lieh der §§ 9 und lo mit dem Einheitswert anzuS€'tzt-n. der auf den letzten 
1tur dem Währungi·;iüü.htag liegenden Feststellung~?.eitpunkt ·festgestellt 
ii;t. Als sulcher gilt für Grundbesitz, der sich im Zustimd der Bebauung 
befindet. der Wert. der nach den Bestimmungen de.~ R aa a Absätze 3 
uiid 4 dei· Oul'r'hführnngf:v~rordrn•nr: mm ReichsbewC>rtungi;igei;iet?: fE>Stge
:;tellt ii::t ()cter festwF-fe!len war; dieser Wert hit, falls die Voraussetzungen 
l"ür eint> derartige Feststellung nicht vor~lep:en haben. !fü· die Zwecke 
der Ab~nbc besonders zu ermitteln. „ •• , · • , . 

~ $j 

Ahwl"idm111!(en vön den Einheitswerten des Grundbesitzes 

Uie nach !i 8 maßgebenden E:inheitswerte des Grundbesitzes werden 
mü folgenden Änderungen zugrunqe gelegt: 

1. Soweit an Gehäuden Kl'iei~sschäden elngetret.Pn sinrL rlie bri rlPr 
Feststellung des r;inheitswerts nicht berüc.:k;:ichtigl sind, ist der Ein
fl'.:it~wert en(<:pr"'<'h(•no zu mindern. Maßgebend sind die Verhält
nisst.> <im Währungsstichtasr. ist der Ei~entümer des Grundbesitz.es 
zut' Ver,m1i,gen~h''H'1- h<'rf.ln1{ezogcn worden, so ist der Abgabe der 
Werl zugn.a1de 7.U legen, von dem bei der Erhebung der Vermö
g<'n;.clt>111•r 7,uletz1 tatsächlich aus!!'.e~angen wO't'rlP11 i:llt. Wet.cht der 
'Nt•ri hf'i Abstellun~ Ruf die VE'rhilltnii<~t> ~m Währungs~tic-.htag um 
tn1·h r i<[~ 111 v. H. von rlrm hei df'r Vermögensteuer an.siesetztem· ·Wert' 
ab oder ist der Eigentümer des Grundbesitzes nidit :t.ur Vermögen
st<:•wr ht:"rangezogen worden, so ist der Wert maßgebend, von dem 
bei ·~iner Vermö,gen~teuerv~r·anlagung auf den Währungstkhtag aus
;::ugchen gewesPn wii1·i:>. Grundstücke mit vollzersti:lrten Gebäuden 
~ i nct ;u1i.~„„ Ansa'fz ~u las~en, wenn der Rohenra~ aus einer etwai~en 
Nu1mng ~m Witlu-ungsstidtlag nicht mehr als 10 v. H. des Roh
ertn11!;s •.'m' der Zerstu1·un~ beträgt; übersteigt der Rohertr~ diese 
Gnmze_ so 1sl rtas Grunc!stüek mit dem Teilbctra~ des Einheitswerts 
anzusetz<>n, der sich a'us dem Verhältni~ des Rohertrags am Wäh
rungJsstichtag Z\• rfpm Rohl:'1·trag vor der Zerstörung: ergi:bL. 

2. Flächen. die als unbebaute Grund>:türke mit dem gemeinen Wert be
wert<>t worden sind, sind nvr mit 50 v. H_ rliese.s Werts anzusetzen. 

:i, Erstreckt sich der Grundbesitz !§ a Absatz 2) auf ein nicht. zum 
Wilh r ungsgebiel e:ehörende8 Gebiet. w bleibt der dort belep;ene Teil· 
außPr · Ansat:i: . 

~ 10 

N11:u gegriindete Einheiten des Grundbesit:r.l.'!!'1 

Für wirtschaf!.liche EinheitPn des Grundbesitzes, die in der Zeit vom 
l. Januar 1948 bis zum 20. Juni 1948 neu gegründet worden sind. ist der 
Wci·t. mi!ßgP.iwnd, der bei einer Nachfe;;tstellung des Einheitswerts auf 
<ien Wilhrungf'.stichtag festzustellen gewesen wäre. Dabei sind die Vor
schdftPn des ~ 8 Sat.7. i und des § 9 7.U berüdcsichtigen. 

\i 11 

Bewertung des Bt"friehsvermögens 

Ftir die Bewertung deli Betl'i"h~\·crmögf-ns gilt fdlgendes· 

l. ))1e Betriebsgnm<i~llidce und die Gewerbeberechtigung~ (~ 5a <!es 
B.eieh~bewe1·tungt1gesetze!\I sind mit den Einheitswerten anzusetzen, 
die ;iuf den letzten v<ir <lern Wiihrungsstit:hta.11; liegenden Feststel
lungszeitpunkt festgestellt sind. Die §§ ~ und rn gelten entsprechend. 

2. Die übrigen Geg.enslände des Anla~evermögens !'<!nd mtt den Werten 
;~nzu~el.;o>•'rl nii 1 <ii--n ••n ~i" in <i@m F.inh.f'it~~1ert Pnt;haltPn l"in<l, <!@1· 

auf den letzten vor dem Währu(11gs..~tichtag fü~genden F'~sh:telhml!J.<l

~.eitpunkt festgeste llt ist. Sie sind, wenn ein Einhdta·wert fäir 'l!!~n 
Betdeb nidü festzustellen war, oder wenn der Betrieb in der Zeit 
vom l, .Jnnuar l948 bis zum 20. Juni 1946 neu gegrün<iet worden ist, 
mit den WerteH anzu:selz~n. mit denen sie in einer auf den 20 .• Tunt 
1948 aufzusteUen<len Schlußw-rmrigeTlltÜbf'rsicht (ArUkcl n § 2 'A.b.'l. 1 
d€$ Einkorruncn::teuerveränd~run!!'s1gesetzeo vom 1. .Juli 194& - GVBI. 
1948 S. 258} anzusetzen sind oder anzusetzen wären. Dabei stnd 
Oberhühungen der Anschaffu ngskoste n o d e r . He rstellungskosten 
außer Ansatz zu lassen. 

L"'udlag Rh€inlanct-Pfitlz 
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3. Dali Vorratsvermögen ist mit dem Werl 'anzusetzen, mil dem es in 

einer auf den 20. Juni 1946 aufzui;leHend~~l Schlußvermögensüber
s!chl (Artikel II§ 2 Ab:;. l des Einkoh1m~nsteUerveränderungs,gesetzes 
vom l. Juli 1948 - GVBl. 194.8 S, 258) anzusetzen ist oder anzusetzen 
wäre. Dabci slnd Oberhöhungen der Anschaffungskosten oder Her
stellungskosten außer Ansatz zu lassen„ , 

Als Vorratsvermögen 'gelten Waren, Fcrtige1:i.eugnisse, Halben.eug
nisse, Ruh-, Hil!s- und Betrtcb::;i;toffe. ALl.!i~enommen hlervon sind 
Vorräte, die nicht zum Verkauf oder zur Verarb~ituag, ::;andern zur 
notwendigen Ergänzuniz des Anlagevermögens bestimmt sind; sie 
gehören zum Anlagevermögen. Beziehen sich die nach § 4 Absatz 3 
:r:wn abgabepnichtigen Betriebsvermögen gehörenden Forderungen 
au! Von·.i.tsvel'mögen, so ·$ind ::;ie bei diesem anzusetzen. Entsprechen

. des 2m für den Abzu.e; der nach § 7 Absatz 2 uhzu<i.!:'fähiJ:?cn Schulden~ 
und ·ve1·bindlichkclttin. „. ·· - - . . 

_. ' . ' 

· Als Vorratiw~mügen gilt auch das nichlg~wcrbliche Von-atsver
mBgen (§ 3 Absatz 1 Ziffer 3 'Sätze 2 und 3). 

• ' ' ~ • 1 • 

4. Die zum Betrlebs1i:ennögen gehfü:enden F'orderun,gen (§ 4 Absatz 3} • 
und Verl/I11dlichk,citen (§ 7 Abs'!-tz 2) sind,. soweit sie sich 1J..ic.:j.l_t aur 
das VorratsvC.rmögcn (Zi!fer 3) beziehen, mit ihi·em Werl vom 

· Wihrungastkhtag anz.usctzcn. · · 

'§ l2 

UmsteIIwic von Reichmark auf Dcu~clte l\Jark 

Au! Rcichsmadt. faulende Werte, die nach den §§ 8 bis 11 anzu.setzen 
E"lnd, gell-On als We1·te in Deul:iclicr Ma!·k. 

§ 13 

Zusammenrl'~hnunir d.-s yermös;ens von El~c.i:a.lten uud Kindern 

(1) FU1· nntürllch'c abgal>cprtichHge ,Per:;u~en, dj~: ihrei:i Wohn::;fü oder 
gewl:ihnlichen Aufenthalt hn Qeb}et einer der viei Besatzuxi.g:;zonen ,oder 
in äcr Si.aqi Berlin haben, ,gilt hii1sichtlici1' der ZusammenrectJ.nung de~ 
abgabcpflichUgen Ve1·müiens folgendes: . · ·· · 

1. Das Vermöge\1 von Ehe~atteu ist zu:;arrunenzurechnen, wenn sie 
nicht .dauernd :;ctn.:nnt leben. 

2. Dai; VcrmÄgen cle.s Hau::>halt:>vorslandc.> ist mil dem seine1· Kinder, 
die das 18, Lebeh:;jahr noch nicht vollendet habeii, zusammenzul'ech-· 
nen. Kinder lm Sinne dleser Vorschdft sind 1;:h~liche Kinder, eheliche 
Stiefkinder, für ehdlch erklärte Kinder, Adoptivkinder, uneheliche 
Kinder (jedol'h nur in-l \rerhältnis zur Itfrblichen Mutter) uud Pflege-
kinder. · 

3. Bei fortgesel.z.lt!t' Gütet·~~mdmchart i~t das ganze Gesamtgut dem 
Vermllgen des tl.bm·lebcnden Ehegatten .zllliurechnen. 

(2) Maßgebend sind die Verhältnisse am Währung5::;lichtag. 

§H 

~ten der Soforthi~fcabgabc 
(1) E:; we1·dcn erhob~n: . 

1 
, ~ 

1. die ail&l!tneinc. Sof~irth.ll!eab~a.Jr.~ (§§ 16 ·un;d 17), l.hr up.terllegt der 
Wert 1 des gc.i;amten aJ;igab<;pOichliien Verr;nögens nath Abrundung 
auf volle 100 Deutscl1e Mark nac4 unten; 

2. ~e· So!orthilr~onderabgc.ipe (§ 18). Ihx· unterliegt de1· Wert des zum 
Betriebsvermögen gchfüenden Vorratsv~TmOgens (§ 11 Ziffer' 3) na('h • 
Abrundung auf volle 10' Deutsche Mark nach unten. 

(2) Die So!udhil!e!:i<.lndet·abgahe wird unabhängig von der allgemeinen 
Soforthilfeabgabt.: Cl'hobcn. 

§ 15 

~teuerungsgrenzen, Frelb('träi:c 

(1) Die allgemeine Soforthll!eabgabe (§ 14 Absatz 1 Zif!el' 1) wird nur 
erhoben, wenn der abgerundete Wert des gesamten abgabcpfiichtigen 
Vermögens den Betrng von 3000 Deutschen Mark übersteig t (aHgenu:in~ 
Besteuerungsgrenze). · 

ol , ; 

.1„ 
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(2) Ühersteigt das gesamte abgerundete abgabepfüchtige Vermögen bei 

natürlichen Personen nicht den Betrag von 8000 Deutschen Mark, so wird 
die allgemeine Soforthilfeabgabe nur von dem Betrag el'hoben, der 3000 
Deutsche Mark übersteigt (Freibetrag}. Der Freih('t.rag vE>rmindert sich 
für Vermögen von SlOO Deutschen Mark bis 9000 Deutsche Mark auf 
200() Deutsche Mark und für Vermögen von 9100 Deutschen Mark bis 
1C! OüO Deutiwhe Mark auf 1000 Deutsche Mark. 

f~l Die Soforthilfesonderab.gabe <~ 14 Absatz l Ziffer 21 wird nur 
erhoben, wenn der abgerundete Wert des Vorratsvermögens den Betrag 
von 500 Deutsehen Mark üller:;Leigt (Sonderbesteuerungsgrenze). Die Son~ 
derbesleuerungsgl'enze el·hüht sich für Flüchtlinge (§ 31 Ziffer l} auf 
11) 000 Deu tscti e Mark. 

~ l6 

Satz der allgemeinen SoförthilfeabgabP 

(i) Oie ·Clllgemeine Soforthilfeabgabe beträgt für das Jahr 3 v. H. des 
al>gerundeten Werts des gesamten. abgab<.'piflic:htigen Vl;!rmögens. 

12l Der Satz vermindert sich au( 2 v. H. 

L für Miet\vohnungrundstücke und Einfamilienhäuser im Sinne des 
~ :i2 Absatz 1 Ziffern 1 und 4 der Durchf'ührungsvernrdnunll! zum 
R"i'.'h"'hewerlvth\s~l'l"l'tz. <liP ?:Um Gr.undvPrmögP.n nati.irTfrhr'r Per-
snnen gehiiren; 

2. für da~ l<ind- ur.<l for:-;twirt:-:chaftliche Vermögen, wenn 
abgerundct,e abgabepflichtige Vermolfen den Betrag 
Deutsehen Mark nicht überstelgt. 

§ 17 

Fälligkeit der allgemeinen Soforthilfeabgabe 

dM gesamte 
von 15 000 

H> Die allgemeine S0f01-thilfeabgabe nach § 16 wird für die Zeit ab 

1. April 1949 erhoben. 

l2) Für das erl'h' Ed1ebungs.1ah1· fl. April 1949 bis 31. Mär1. 1950) 
ist die allgemeine Soforthilfeahe;abe wie folgt zu entrichten: 

L .Je ein Drittel des .Jahresbetrags ist am 20. August 1949, am 20. Novem-
bcr 1949 und arr1 20. }11cb1•;_;ar 1950 zu zahlen: 

1. Abgabepflichtige mit ·Überwlegen·d land- und forstwtrtsch<1ftllchem 
Vermögen zahlen Halbjahrsraten am 2.0. November 1949 und 
2ll. r'ebl"Ua r 19.50. 

(3) In den späterPn l<:rhd.>un~jahren ist die allgemeine Soforthilfeabgabe 
mit je einem Viertel des Jahresbetrages am 20. Mai, 20. ·August, 
20. November und 20. Februar eines jeden Jahres zu leisten. Abgabe
pflichtige mit überwiegend land- und forstwirtschaftlichem Ve,p,nögen 
haben am 20. Mai ein Vienel. am 2Q. November die Hälfte und am 
20 f'ebruar ein Viertel des Jahresbelrags zu entrichten. 

§ 18 

Soforthllfesonderabgabe 

(1) Die Soforth11tesonderabgabe auf das Vorratsvermögen beträgt VOl"

behaltlich des Absatzes 5 

L bis zur Höht> d~ betriebsnotwendigen Bestands {Normalibestanid) 
4 v. H., 

1. wm dem durch behördliche Malll!lHhmen hloC'kiorten 'l'eil 4. v. H„ 

:3. von dem übrigen Teil 15 v. H. 
des <•bgerundeten Werts. Betriebsfremde (branchefremdel Wtrts~hatts
giller 1·echnen ~tets zu Ziff<>t· :~. Als NormRlbestand gilt bei der In
dustrie und lwim Handw('J·k die Hiilfte, jm übrigen e1n Viertel de.~ 
sletw!'baren Gesamtumsat7.cs (Sollumsatzes> in der Zeit vom 1. April 
bis 7.Um 30. November 1948. Die Durchführungsbestimmungen 
ki\nn<>n für S<lnderf:i1le Näheres hPstimmen. Filr Unternehmen, 
den en auf Grund der· Vorschriften der Verbrauchsregelung für be
wirtschaftet gebliebene Leb~nsmittef oder zur Sicherstellunl!; der 
oft'entlichen Versorgung (Elektrizität, Gas, Wasser, Vet·kehl:) infolge 
behi'wdlicher Anordnung öder Zuteilung eine Vorratshaltung vorge
schl'ieben war, .~intl bezüglich dieser Vorräte Sonderrci;tclull\l?:Cn in 
den Durchfi.ihrimg<:bestimmungen zu treffen. 

t2 ) !liP. Rnforthllfesonderabgabe ist mit j e einem Drittel am 20. Sep
tember 1949, 20. De7.ernber 1949 und 20. März. 1950 zu entrichten. 

Landtag Hheinland-P!alr. 
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(3) Bei Vcd.iußcru~I' des g~we,rb1fohep. ,:ßetrieb.s ode1· bei Ve1·;iuß~u1-lg 

von DeL!'iebslc!len, di~ wirtschaftlich einem selb.ständigen Betrieb gleich
gead1let werden können, nach Inkrartlrelen, ·dieses Gesetze:> haftet de1: 
E.l'wcrbci· für di~ $oforth1Ir~:iq1lder<1bg<;1besi:huld . des Veräußerers. ' 

(4) IIal du,r AbgabepfllCht i~e in di:r . nach Artikel ur der Landesvcrord
nnn.g übcr Ki:ii·pcrscha!Lsteucr, Ka'.cilalvcrkchr:;tcuer, Wechsdst~cr un:l 
Bestandsaufnahme vom 27. September 1948 (GVBI. . 1948 S 370) vorgt?- " 
sch.riebcncn Be::itandsaufoahme ,s4;üneo Best~nd an Vorratsvermögen vor
sätzlich oder !ah~·läs.sig i.u 'niedrig oder gar 

1
nlcht a~e&el.><:n~ 50 gilt 

toli;~dcs: , .. . . , 
· 1. Wenn der Abgabcpffü:htigc bi::; zum 20. August 1949 seine Angaben 

über den D..::;;land des Vunalsvermügen:; be:·ichligt oder die unter
lassene Angabe nachholl, so treten die folgenden Rechtswirkungen 

\ 

a) Der A~ga~L·p~lic..hlige hal eii:ien Reue?zuschl<:g in H'\he vnn 10 v. H. 
.de~ Werts des nachgemeldetcn Vorrabvermögcn.o bis zum 20. Sep-
tember 1949 zu cntrlch\cn.: · ' 

b) Alle Ven~ehcn gegen ·Artikel III der Landesverordnung über Kür
pcrscha!tsteucr. Kapit'alyerkehrstf;uer,· ~cchselsteuer un.j Bc
standsaufn.ahme von;i. 27. Septe1nbµr 1~4~. (G VBl. l 94B S. 370), alle 
sonstigen Steuervergehen u.nd atfo Verstöße gegen die P.·ds- und 
Bewirlstha!tungisvorschrifteu werden nicllt bestl'aft, soweit 5ie mit 
dem ,nachgemeldeten Vorratsvermögen in Zusammenhang steht:u 
und vor der .Verkündung die.ses GcseU.e~ beg,angen worden sind. 

c) Steuern Jeder Art, die der Abgabcpflichtige hinsichUicb des nach
gem.cldcten Vorratsvermögens !Ur die Zeit bis ·zum 20. Juni 1948 
hätte e.q.trichtez~ 'mUs$en, . <iber nic;!lt entrichtet hat,' werden nicht 
nachex·hobcn, · 

d) Dc1· S~un1nisz.uscli1~ naC:h Artikei III der La'ndeWs:!fOrdnung über 
Körperschi'.ftsteucl', Kapfü\lverkehrsteuel', Wechsdsleuer und Be
st;indsau!nahrne. vom 27. Septtmb<:r 1948 (GVBl. 19'18 S. 370) und 
der Strafzuschlag 'nach Artikel XVI Ab:>o..t~ 6 des 4,\:oull'ollrats
gesetzcs Nr. 12 vom 11. Februar 1946 werden auch für diejenigen 
Steuerbeträg~ nlcht erhoben, die der Abgabepflichtige !ür die 
Zelt ab 21. Juni 1948 hinsichtlich, des nachgemeldcten Vorrats
vermögen~ zu ~nig gezahlt hat. 

Strafü•t:ilicit i.u1d l:le!relun~ vori St~uernac.:h:tahlun~~n ~nd Zuschfa
. gen treten jedbt:h nicht ein, .spweit dt:m Abgabcpflichtigcn vor der 

Berichtigung oder N<~.chholuri:i der Bestandsangabe durch die zu-
· ständige Behörde erö!!nel wot·dcn ist, daß gegen ihn eine Unter
suchung wegen der bezeichneten Vcq~ehcn oder Verstöße in bezug 
auf das Vonatsvermögen eingeleitet worden ist. 

2. Wenn der Abl:(abl'pnichtigo;? vorsätzlich ude1· fohrlä.ssig eile Be
richtigung st:iner Angaben über den Bestand des V.orratsvermögens 
bis zum 20. August 1949 untel'läßt, so treten dlie folgenden Recht:s
wh'kungep. ein: 

a) Tätige Reue na.cll § 410 der R(ilichsab,Kabcnordnung ist au::;ge
scblosseo. 

b) Es' wb·d ein Strafzus.chlag von· 50 ' '· 11.· des Wertes des n~chl 
~egebenen Vori:a~"..er;O'lö.ien:; e.r~obcn; der Strafzuschlag is} . 
innerhalb eln~~ Monats nach Bekanntgabe des ~escheids iil>el· 
ihn ·zu . enlricht~n. Die V~#olgu~ .des Steuervergeheus, das 

_der Abiabcpnicliti~e daQ.urch begeht, daß ~ dle .Vermögens
anzef~ uU:d Selbstbcr~~l-inung t§ 19 des Ccsetzes) hinsiu"ltlich 
des Vottatsvermö~ens uni'lchtig ·abgibt, bleibt unberührt. 

c) Alle vt:rkürz.ten Steuern und die verwirkten Zus(tiläge werden 
nacherhobcn. 

d) Die Ve1·.i'olgu.ng ;tller V<!rgehen gegen ,Art.lkcl III der Lan
d~erordnung . übef Körpcrscha!tst~u~l', Kapitalverkc.:hr 
•teucr. Wer::hscl.steuei· und :ßeslap:-Psau!nahm~ vom 27. Sep
tember 1948 (CVBl.' l~iS S. 370), aller sonstigen Sleuerver- • 
gehen · Ufld aller V:~;-stölfo ' g~ die Preis- u~d Buwirl
scha:rtu~v01·.s~rüten, wird. durch die Ei-~bWlt; dus SlJ:af-
~a.gs n:i~t ~rwm. .· „ •.. 

3. Del' Reuc:t.uscllli.l.11. (.Z.i.!!t!1· 1) und dt:r Stra!zu:.>:ch.lag (Zilfei· 2) .w~rden 
.auf keine &"egenwärt~cn oder 4.ün!ti.gen Abgaben an,gerech.!1t:t. 

(5) Für nichliewcrbUches Vorratsvermögen <§ 3 Absatz l Zi!!er ;;i 
Sitze 2 und 3) i,ilt !o(~endc,:;: · 

... 
'I • • 1 11 •'. :·· '" 
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L IJcr Satz der Soforth1lfesonderabgabe beträgt 15 v. H., für eigene 
E:rzeu~nisi;e von Land- und Forstwirten 4 v. H. des .abgerundeten 
Werb des Vrirra~svermögens. 

2. Für die Entrichtung der Soforthilfeab1rnbe gilt Absatz 2. 

:i \V('nn d<'r AlJg;iJit,pflu:htig~ bis zum· 20. Au,li(ust 1949 seinen .Bestand 
an Vort'abvermiigen dem Finam:amt anzeii;:t, .;;o gelten die Vorschr:if
l<>n rl'-'" Absa1 ""' 4 Zi.ffer l mjt der Maßga1bL", daß <ierr- in Z.iffer l 
Hurh~f ri,h•• a vnrf(('~Phf'nf' R2llP7URchlaJ?: nicht •'!'hoben wil'd. 

-l . '·'·'-·n•i d··r AhgnbPp!lichti:ge vorsätzlich oder fahJ.-1.ässig seinen B(:
~tand an Vorratsve~·mögen bis zum 20. August 1949 zu niedrig oder 
.!lar nicht am(ib•. so gf'lt~n diP V<lrschrift~'n ct.eR Absatzes 4 Ziff~r 2 
fiir <l>1s nirl1t rnl!t•geh.-.nP. Vorrati;vermögen. 

* 1~ 
V<'n1Hidlttmg zur Vermögensanz.-ige und zur Selbstberechuuu1' 

der l'oforthilf~abgabe 

Die A\;gabepflichtigcn haben dem zuständigen Finanzamt bis .zum 
~11. August !!!4~ 

1. den H<:>sland nnct den Wert ihres gesamten abgabepflichtigen Ver
miigen" nat:h MAßgabe der folgenden Vorschriften anzuzeigen: 
a) del' Be>.tanrl des Vermögens ist nach wirtschaftlichen Einheiten 

aufzugliedern; 

bl ttir jede wirtschaftliche Einheit des Betriebsvennögeus sind die 
lk,lan<l1<-'iiP mit ihrem Wert ~em::iß 9' ·11 Ziff,er 1 bJs 4, anzu
t~'L"ba-~n . 

1·1 <1;;~ V•lJT<Wwermilg€'n ist <iabei nach Waren oder Fert!gerreug-
1u,.:.~en. ndch Halberzeugnissen sowie nach Roh-. Hilfs- und Be
t l'iebs3to ffell zu unterteilen : 

·:H die nat:'h ;i 7 abzugsfähigen Verbindlichkeiten sind ge11ondeI-t ab
.>:u ~etzen ~ 

2. eine Erklärung abzugeben in der sie die von ihnen zu entr1chtende 
Soforthilff>1lbP,ahe (allgemeine Abgabe und Sonderabgabe, gegcbenen
f r:sH~ ein~chih=~on~n RP11P7JJ~whir:tg) n~n·h d.~n VfJt'~t"iJrifi.en (ier ~ i bi~ 

1 » s••l h<:I ber.;>f'hnPn. " '· "'"' .:, 

~ 20 

'\bgallebesd1eld. R('cht~mittf'I 

i l ! E111 scht'if1 llchE·i· Abga•tJeb r:~cheid ist zu erteilen. 
1. wl"nn das Pin:rnzamt die Soforthilfeabgabe (gegebenenfalls ein

~ehließli('h deR R~HP711"'1'1"!<1~~ . § 18 Absat?. 4 Ziffer l Buchstabe a) 
abwc1chend vnn <ler Selbstnerechnun_g des Abgabcpflichligen (§ Hll 
f e~ lst'b~ t: 

2. wenn da~ l''inanzamt einen Strafzuschlag \§ 18 Absatz 4 Ziffer 2 
Burns~Clbi" nl festset1.t.; 

:l. '~"'!lll d<-'" Al'>v,ahf'pf!icht ige ('inen schriftlichen Ab!l:abc!.lt:'.'<dWld be
antl'H ,1!. 

(:/.) Gegen die in Ansatz l bezeichneten 8escheide sind die gegen 
Steuel'lw~d1.,.ide wlii~sigen Rechtsmittel gegeben. 

~ 21 

Anwendbarkrit voft Rekhs:steu~rgcsctzen 

(l} Aui die öestimmungen des i:;rsten reus dieses vesetzes finden die 
V0r~d1riften der Reichsabgabenordnung und anderer für Reichs.steuern 
geltend<>r ~setze Anwi"ndung. 

(2) Der Direktor d~r Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirt
sr:haftsgebiets hat das Weisungsrecht hinsichtlich der Erhebung, Einzie
hung uttd Abrüh1·ung der Soforthilfeabgabe. 

ii 22 

Berüeksichtigun.i:: der Zahlungsfähigkeit bei Krlegsl'O(:häden 

Bei der Einziehung der Abgabe ist 1nsbesondere in oen Fällen erheb
licher Kriegsschäden, Kriegsfolgesdiäden und dergleichen au! die Zah
lungsfähigkeit des Abgabcpflichtigen Rücksicht zu n e hme n . Das Nähe.r.e 
w ird in Durchführungsbestimmungen gerege lt. 

Landtag H.hemland-P!ah: 
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Ablt:i14Pg II 

§ 23 

Abwiilxun~ im ltmcn\·erbäUnis 

Stehen Alt~ntei~c, andere regcl~äßig wiederkehrende Leistungen oder 
solche Verbindlichkeiten, die nach Art. ,18 § 46 Zi!f. 3 der Verordnung Nr. 
160 (J.O. S. 1537) im Ve~lhältnis von einer Reichsmal·k zu einer D;:ut.sdl-.:11 
Mark unl6lcstcllt sind, mit abgabcpflichUgt>m Vermögen in wirtschaftlichem 
?.usarnmenhang, so kann der Abgabcpflichtige den Teil der allgemeinen 
Ab~be, der nacll r· em Verhältnfs der Steuerwerte au! dle Verbindlich
keiten entfällt,•<m die Be1·echligten abwälzen. En11'egensteh~nde . Ver
p!lichtun&en des Abgabepflichtigen, die auf Gesetz oder Vereinbarung 
beruhen, bleiben unbcz·ührt. ' 

§ 24 

Leistungen auf Grund des Gesetzes zur Sicherung von Fordernngen 
für den La.stenausgleiclt 

(1) Die Zinsen und Tilgungsbeträiie, die auf Grund des Landesgesetzes 
zur Sicherung von Forderungen für den Lastenausgleich vom 23. No
vember 1948 (GVBl. s. 409) entrichtet werden, werden, soweit sie für die 
Z.-it ab l. April 1949 zu leisten s~nd, auf die nach den §§ 1 bis 23 zu ent
richtende allgemeine Ab,gabe angerechnet, ·die au! Grundpesitz, im 
Schi!!sre,lli:>lc1· eingetragene Schiffe und . B.ahne~nheiten entfällt. 

(2) Die Zinsen und Tilgungsbeträge sind auch insoweit weitenuzahien, 
a!s der Schuldner von dei· So!orlhi'lfoab~abe befreit ist o::ler als sie die 
zu entrichhmde So!u1:thil!eabgabc des Schuldners übersteigen. 

(3)' Ftir die Zin!'l!Il und Tilgungsbct räge gilt § 21 Absatz 2 entspre
chend. § 81 Aus. 1 bleibt unberührt. 

§ 25 
" AnTcchnuog auf kiinttigc A.bgal.i,•o 

Die So!orlhil!eabgabc (allgemeine Abgabe und Sonderabgabe) sowie die 
in § 24 Absatz 2 bczckhnclcn Zinsen und Tilgungsbe träge werde~ un
beschadet des § 26 Absalil 2 auf die Abgaben, d ie im R~hmcn eines 
Lastenausgleichs zu erheben sein· werden, angerechnet, gegebenenfalls 
erstattet. · 

z·w e 1 {er A l> s c h ll i t t 

Sonstige Bestimmungen 

§ 26 

Nlchtab:rni:sfähi&'kcit b<'i der F.rmlttlung rlt-s t :lnkommeni. und de~ 
Gewerbeertrags 

(1) Dci der E1·mittlung des Einkommens und des Gewerbcurtrags isl die 
Sorort.hilfeahgHhe (allgemeine Abgabe •.md Sonderabgab~-l nicht abzugs
fähig. 

(2) Absatz l gilt entspredlend für die in § 24 be-teichnctE.:n Zinsen :..ind 
Tilgungsbcträge. Die Zinsen und Tilgungsbeträg,e sind jedoch au[ Antrng 
des Abgab..:pn!chtigen insoweit abzugsfähi~. als .sie die allgemeine Sofot't
hil!eabgubc des Abgabe11nidlligen übers teigen; in diesem Falle ist eine 
Anrechnung dieser Beträge in eineni späteren E rhebungsjalu· auf die 
So!orthil!eabgabe ausgeschlossE:n. · ' 

§ 27 

NichtabwlU:t.ba.rkdt auf die Preise 

Die Soforthil!e~bg~be (allgemeine Abgabe und Sonderabgabe) darf nicht 
als Kostenelement bei PreMt<tlkulationcn berücksichtigt werden. 

§ 28 

' Art der Entrkhtung der Soforthilfeabgabe 

In den Du1·ch!ührungsbeslimmungen kann angeordnet werden: 
1. daß die AbgabesC'huidcn statt durch Zahlung ~von Geld durch Lei

stung andete1· wirtscha!Llichel' · We1·1.t! (z. B. Grun.dbe.>il:z., landwirt-: 
scha!tlich~ Belrie·Lsmillel, wlrtschaftlicht! Beteiligungen, Werkstatt
einrichtungen„ Hausrat) getll.il wt!rden können; · 

2, daß Zahlungen. die vo1· Fälligkeit erri'chtet werden, sowie Leistun-
4en anderer wirtscha!tlicher Werte begünstigt 111e1dcn; 
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;I. daU im Faiie der VerauUeru01 oder ·der Jangfristi~en VerpamtuM 
von land- unrl. for,-.twirtsch;,,ftli<.'hen Betrieben octer von gewerblichen 
Hetriebcn an Gt>schadigle (~ 3ll beso.Qdere Vergünstie:ungtm gewtihrl 
werden. In di~em ~·alle ~elten Veräußerungen oder Verpactitungen 
Janrl- und lnrstwido<·hitftl i<iwr Rctriel.M> als Sledlun,gsverfahren im 
Sinne cll:'i< Rf'\d1ssiedhingsgi:-i::et.ze~. 

':,W 

V1,rra111( din~litiwr Skbl'rungen \'On Wieder:tufhiiukredit11'n 

( l i Oinghchen Rechten, die bestellt werden, um den volkswirtschaftlich 
erwü11sd:1te n Aufb<: u zer8törter oder beschädigter Gebäude zu ermög
lii..'hen. wird <rnf Ant1~g der Vorrang eingeräumt werden vor etw1ü~en 
dinMlichen Belastungen dieser oder anderer Vermög1:ms~eJ{en:stände des
~t>lhrn Ah~abf"pflichtigen zur Sicherung ~'<.m AlJ~aben. auf die die Sofort~ 
hil f PHh~flhf\ :tn P,'PrP<+lnP.t wird. „ ;.~~: .. „.,„.,,„ ... u •• :.1 . ._111 „ • •• 11 1 

Dit>s e:ilt a11ch für dingliche Recltle ao im Schiffsre~i~tcr eingefriu~f!n~ 
Schi! fen und Schiffs bauwerk<>n im Sinne fies Ge-s"t"'""'' vorn l5. Novembc>1' 
1!1411 (nl'rHI 1 s J4.ll1ll sowio<> an HrrhnE>inht!it.rn. OiP ·l!:inräumung 
d t-s Vu1T<'llltS kann vnn der F.rfü!lung von Aullagen al>hän~ig ~emacht 
\1 t·rd•:>n. die der Sid~Prun/ des Abg.ihPAn~prums dienen. · 

t:!> l>t~r Vorran~ ki\nn auf Antrag au<'h din~lidlen RP-C'hten eingeräumt 
-.vt~• tfon, <iif' 7.1ff füchenuw von Krediten für andere volkswirt!lchaftlicih 
Prwun:-d1le lnvestillnnPn bf':<IPltt. wc>rrlPn 17.. 8 . landwtrtschaftlichet• Me
iiora1 ion„kred1te, Aufbaukl'edite an ~'lucllt!mg;ibetrict>e. Investttmns~ 
krectitP i•r• 11'1hn1,..n dE's Longt~rm-Plans, Kredite für· Neu-. l!:rgän7.ungs~ 
1111rl l lrtihl<4itt>flt, 

zwmTER TEi[, 

J ,Pli-tung<m der SoforthlltE' 

Erster Abgchnitt 

Allgem„ine ßc!'itimmung1m 

§ ;jl] 

Vorausse&ztmg„o 1kr SoforUtilfe 

Soforthilft> naC'.h den Bestimmungen dieses ~~et:tes wird an Ue::ii.:bi:i
rlie;te (~ ;31 l gewahrt . sofern sie 

1. !nfolgt> <lf'r Srhiiciilnmg der Hilfe bedt.irfen und 
2. atll 21 . . Juni l!l4R ih1~11 Wohnsitz oder ihren dauernden Aufenthalt 

im \.',liih1·11rigi<~Phi(•t. hatten oder nach diesem Zeitpuokt uus der 
Krif'g~.e:f'f„ n fil""""li"ft in <las Währungse;ebiet entlassen wurden oder 
a..VPl'rft'tl 

~ :n 
(;cschädigte 

Geschädigter im Silllle diese;:; Gesetzi!s ist 
L \'lt;>t' "' ' " rJ.euH('her St."Iatsanf,\~höi-iger oder deutscher Volksz~ehörig:~r 

« III 1. September 19:&9 oder· in einem späteren ~itpunkt den Wohn
~it7. oder den dauernden Aufenthalt außerhalb des Bereichs d~·r vier 
B~at;:ungi::?.onen und der Stadt Bedin hatte und dorthin oir.h ;; zu
t•ücklrnh ren kann fflüchtllng). es sei denn. daß e1' nach dem 31. J.;c
zemh<:>r tfl37 seinen Wohn'iitz. oder dauernden Aufenthalt in e in von 
oer deutsehf'n We hrnu•cl1t besetztes oder in den deutsdlen Einfluß
bereich e inbezogenes Gebiet verlegt hat, um die durch riie Mr:iß
nahmen des Nationalsozialismus geschaffene militä risch e oder p~li
tischl' T,~~<:> SlL.~zunutzen : 

2. wer einen Sachschaden gemäß § l .in Verbindung mit § 2 tit:r Vtll::
o r.rtn.1mg vom :!ll. November 1940 (RGBL I S. 1547) im W'ihrungs
gL>bi(!I erlitten hat (Sach1t:ttichädigtcri; 

:1 . wer auf Reichsma rk lautende Ansprüd1e hatte, die <lu~·c:h <iii;: lle
stimmungen zur Neuordnung det< Geldwesens im Währungsgl:lbi.ct in 
einem C'lnderen Verhältnis als l :1 auf Deutsche Mark umgestellt 
worden sind oder die unt~r Art. 14 § 36 der Verordnung Nr. 160 

{.J.O. s. 1537) des UmsteHungsgeset.zes faUcn (Währungsgeschädig;t~r) ~ 

Liindtag Rheinland-Pfalz 
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Abteiluni II 

4. wer In der Zeit vom 30. Januai· 1933 bis zum 8. Mai, 1945 dt..rch 
nation~so~~l.isd!-c . ,Y~rfol~ung~- od,e~ . Unterdr\lckunai:smaßnahmen 
wegen sC'lnet l?Otilischen "l-taI~ung, seine1· . .i'laljSe, seines Glaubc1ts odCl' 
setner Welt.Aq:1cha1.u.~n& w~cntli~e wirtschll,.(lliche Nachteile erlitten 
hat. es sei deni:i..'. daß er. de~ nati.onalsozi1!-listischen Gewalthet'l'scha!t 

··Vorschub geleistet hat · (Po!itisr.:h Verfolgter)_ 

!i 32 

J\~en.,dcr Sof~rtbilfe 
(t) Soforthil!e. n~~h den Bestimmungen <;tie';es Gesetz.es wil'd gewä.hrl i:lls 
l. T.Jntcrhaitshilre c§§ 35 bis 42), . .. . 

1 '. • 

2. Auabildungshllfo (§ 43). Au!bauh.il!e (§ 44) und Hausrathilfe (§ ·1.'i), 

3. Gcinelnschaflshfüe (§§ 46, 47). 

(2) So!orthil!e nach Absatz. l Zif!er l uq.q
1 
2 wird nur natürlid1c.1 i'cr-

srmen acwährl. · · . . "".· . ' 1 

·• . '·· .. , 33 

~öchslbctra.g 

Der Gcsamll.Jelrng 4er ~eistuni.;en jru Rahmen d~· SoforthHJe tlarI bt:!i 
Sachgeschildig~t:!u (§ ~l z.i!!ex; 2) und bei Wähi·Wlg.,;g~chä.digtt.!n. (~ :H 
Zi!Cer 3l die Häl!l~ det· in ~eichsmark uusgedrückten Höhe des Gcscmt
schadens, den der Anspruchsbel'ecllligle nachweisbar erlitten !tat, nicht 
übersteigen. Die ersten 300 Reicllsmark des Gesamlschad·.!11o; werdi:n 
jedoch voll in Ansatz gebracht. ; „ . . . . . „.„ :.: i .§ 34 " , '." . 

•'' 1; .• • 

" .. :; Antrag 

Soforthilfe gemäß § 32 Absali l Zi!fer l und 2 wird nur aur Anlrng 
gewährl. 

. " 
Zweiter Abs~hnitl 

J.T~terhaltl!hllfo 
,•, j 

'. 
·,f 35 

Vorausscfauui::(·n dt'r Unterhaltshilfe 
(l} Qeschlidigle Qach den §§. 30, 31 erhalten Unterhaltshilfe, soweit si~ 
l. das 65. J..cbe°:Sj~.l:!r . (.f'~·a'ul:io . das 60. L~Qcn,sjahn voUendet iwben 

ode1· in!o}&e körper\1chet· ode1· geistiger Gebredum dauernd außer
stande Sind, durch Arbeit die Häl!Le dessen zu erwerben, w;:is Jcör
pcrllch und geist~g gesunde Persopc!l derselben Art mit ähnlil ner 
Ausbildung in der:;;~(bcn Gegend zu 'l(crdienen ~!legen, und außcrcl•:m 

• 2. den notwendiien Le~sbeda~! !Ur skh Änd il~~·e UJlt.e.l'hul!.sbcrc, ;1-
. tigten Angehörigen nicht oder nicht awreichend aus eig·?i1!-'•1 Krä!tt>n 

und Mitteln beschalten können. 

(2) Unter den Vorau:;sctzungen des Absatzes l Ziffer 2 erh•llle11 fe1·ner 
Untc1lhaltshiilc · 

1. alleinstehende F1·auea ohne Rüt.'ksicht ·auf .ihr Leben53ltt:1', „orern 
sie mtn(le5tens 3 Kfoder ~1.1. \'ersorgen ha'l;>l!n, . . 

~ . . . '' ' ' •' ' 

.2. Vollwaisen. . ·; 
. (3) Kinder im Sinne des Absatzes 2 Zi!!er l sind eheliche Kinder, ehe

liche Stiefkinder, für ehelich erklärte Kinder, Adoptivkinder, uncllcli<:he 
• Kinder und Pflegt:>kin9cr bi~ „.:i;ur Vollep.~un& d~s 15. ode1-, fo.\lls sle ln 

B eru.{::;.uusbilduni stehen, des 18, T--ebcnsJ~l:.rcs; ih.111:m .;;ind .ft1g·:mdiicl··e 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gleichgestellt, die wegen Ge
brechlichkeit IJclionderer .Pflege bedürCen. Die Bestinunungc'1 des Sat:o1:es 1 
über die Alten•l!:reru:en gel,ten für Vollwaisen il11 Sinne. des .L\.bsat~elö 2 
Zi!!er 2 ~ntspredi.cnd. 

1 
. " • 

§ 36 
.Be&rllre . der U1;1terb.altshllfe 1 • 

(1) Die ,PnLer~altsJ:;,ilte ~efr~1 ifu: den .An.Spruchsbcrecl:iti~ten 1:.1onat.
llch 70 Deutsche Marlt. 

(2) Der Bclral;\ der UnlerhaltshÜ!e erhüht sich um monatlich 30 
Deutsclu:! Mark !Ur die im Haushalt lebeode Ehefrau und um monatlich 
20 Dcu~che Mark !Ur jedes Kind irn Sinne des. § 35 Absatz 3 Satz 1. 

(3) Bei Vollwaisen b.clräi\ die U'nterbaltshilfe monatlkh 35 Deutsche 
Mark. 

1161 
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<41 Rtmtettleistungen sowie sonstige Einkünfte werden aut die Jnter
haltshilfe in voller Höhe angerechnet; zu den sonstigen Einkünften ge
ltik-en niC'ht Arbeit.~cinkünfte, gesetzliche Unterhalti::leishingen Angehöri
ger sowie Leistungen. die dem Gesd1ädigien von Angtl'hörigen ouer von 
d•·itHT s„it1o' oh1;„. n•<"htlictu.- Verpflichtung gewährt werden.. 

~ :n 
UnterhaltszusehuH 

{l l hl der gemaB § aa ermittelte Ge>amtbetrag der Leistungen bei 
8ad1i;esd1ädigten <~ 31 Ziffer 2) und bei Währungsgeschädigten t§ 3~ 
7.iffer :1\ nkht höhPr als 1000 Reichsmark, so v11ird die ünterh.allslülfe 
11icht gerniiß § 36. sondern als Vnterhaltszuschuß gewährt. 

1.2) De r UnterhR!tszusi::huß wird in monatlichen Teilbetxäizcn von ;,iO 
De11t~d1e11 Mark gewährt. Die Gewährung der Teilbeträge entf,llt, sol;lald 
ihre Summe den Höch.!!tbetral! J!emäß § 33 erreicht hat. 

Ci) Die geleisteten Te.ilbeträge bleiben bei der Prüfung d<:,r Hili:;
bedürft igkeit gemäß ~ 5 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art 
1rnd M:tß der öffentlichen Fürsorge vom 4. Dezembe1· 111<!4 auße~· Ans~1.tz. 

f4J l) :i.; Absatz 4 firidel keine Anwendung. 

~ :!B 

Anre<'.hnung auf den Gesamtbelrag der Leistun&•\O 

i\«1 der r'eststellung. 1ib der Gesamtbetrag der Leistungen nuch !i 3:~ 

l'rtt>ieht ist., werdPn angr;>rechnet : 

{ .ei~tung<-n nadt li 3ö Absatz 1 zur Hälfte_ 

Lei5tungen n<1ch § 37 Absatz 2 in v0ller Höhe .. soweit diese Lei
'· ' !•ll.l!.t-'ll llil'hl an Vollwai<>('n gewährt w~·rden. 

<1 11l~•·r An~atz gelas!'en: 

Leistungen nach ~ 3ti Absatz 2. 

! .t>i<;ttu1gen an Vollwaisen nach § ::l6 Absatz ::S und § 37 Absa.t.z. 2. 

li :!9 

:t;eltraum 

Unff~rhalliihilfe nach den !i§ 36 und 37 wtrd vom 1. A]l)ril 1949. ab ge
wiihrt. \\'irrt der· Antrng erst nach dem 31. Juli 1949 gestellt. so wird sil:! 
von <lem Mnnatsl'.'1·st.Pn «b 11:ewährt. der auf die ELt1ri:ichu111t des Antra11:s 
fol~t. 

!: 40 

Rechtsans11rud1 

(1 > Auf Unterhaltshilfe nach den Bestimmungen dieses Gcsetzel'I haben 
nit-> Geschadigten einen Rechtsanspmch. 

!2) Der Anspruch kann nicht übertragen, verpfändet oder gepfänd~t. 
\\"l'nlE'n 

~ 41 

NachträJ:liche Veränderungen 

( 11 Tr<>I E>n nachl.r~iG:"lich Umstände e in, die füt· .den Anspt·uch a.uf. Un1ier-. 
ha)tl'hilfe oder für seme Höhe von Bedeutung sind. so ist der An~pruc.hs
berechtil?te verpflichtet. dies anzuzeigen. 

!2} Narhträglich eingctr-etene Umstände sind, soweit sie si<.it tugutti;~en 
dE'~ Anspruchsberechtigten au~wi"rkcn, mit Wirkung vom Ersten des 
laufE>n<len Monat~. im übrigen mit Wirkung vom folgen{ien Monati;.
(·n;ten ah zu berücksichtigen. 

~ 4:.! 

Verfallren bei Tod des Anspruchsberechtigten 

Siirht der Anspi-uchsbcrcchtigte. dem Unterhaltshilfe gewährt wird, 
~<> erhalten die in !$ 36 Absatz 2 genannten Angehörigen Unterhaltshilfe 
in bisheriger Höhe bis zwn Ablauf des auf den Todestag folgenden 
Mnn<1i:s weiter. Vom Beginn des dal·auffolgenden Monats ab tritt der 
überlebende Eht!ga,üte ohne neuen Antrag an die Stelle des bisherigen 
Ansprut'h8berechtigten ; die Zahlung von Kinderzuschlägen w.i.rd. hit:r
«urch nicht berührt. 



Abteilung rI 

Drlttcr Abschnllt 

A.pabildungshilfr, AufbaulJilfe, Hausrathilfe 

§ 43 

A~bild ungsbilfe 

..... 

Im Rahmen der verfügbaren Mittel können für in Ausbildung stehend!! 
Kinder und Jugendliche aus dem Kreis der in § 3.l genannten Geschädig
ten Ausbildungszuschüsse . gegeb~n werden, wenn dndurch eine abge
schlo$l>Cne Berur~ausbildung ermöglicht wird und die eigenen Mittel 
hierzu nicht ciu:;reichen. 

§ 44 

Anfbauh.il!c 

(1) Im Rahmen der verfügbaren Mittel können FlUchtlingen (§ 31 
Ziffer 1), Sachgeschiidigten (§ 31 Ziffer 2) und politisch Verfolgten (§ 31 
Z'i!!er 4) Au.(bauhil!en gegeben werden, wenn dadurch der Aufbau · einer 
angemessenen, der Vorbild•.mg des Ge-Schädigten entspr~hePden Existenz 
oder die Umschulu~g für ~inen neuen Beru! ermöglicht wird und. die 
eigenen Mittel hierzu nicht ausreichen. 

(2) Dlc Beihilfe kann auch !4r den Ausbau beschädigten Wohnraum;; 
zur Scha![ung von Wohnmöglichkeit fü.r den Geschädigten oder zu dem 
Zweck aewährt werden, dem Geschädigten die Erstdlung von Wohn
raum im Wege der Selbsthil!e zu ermöglichen. 

(3) Die ncihil!e soll vor:z.ugsweise so!C'.hen Geschädigten, die bisher an 
Orten zu leben gezwungen wareri, an denen sie eine geeignete und zu
mutba1·c Arbeil nkhl finden konnten. die A1·bcitsau!nahme an Orten 
ermöglichen, an denen entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung stehen . 

. § 45 

Hausrathilfe 

rm Rahi:n:,..n d~r V:~'rfi.i,~bar.:n Mittel kann F!üchtlin:;;~n (§ 31 Zi!ler l) , 
Sachgeschädlgt~n <§ 31 Zifre1· 2) und politisch Verfolgten (§ 31 Züfer 4l , 
die den existcn.znotwendlgen Haui,.ral (Wohnungsausstattung, Gerät, De
kleidung) verloren haben, ·durch Iiausratbcihil!en die Beschaffung Ceh

•Jendcn IIaubral.s el'lnöglicht oder erleichtert werden, soweit ein sofortiger 
dringender Bcdal'f. gegelJen ist und dieser a us eigenen Mitteln nicht ge 
deckt werden k:mn. 

"' Vierter Abschnitt 

Gemelnsd1aftsltil fr 

§ 46 

llilfe für wirtsctaafniche Vorhaben 

Im Rahmen der ver!ügbal·en Mittel können Beträge für winscha!lliche 
Vorhaben (z. B. gewerbliche E1·:.:cugung, Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Wohnungsbau, Siedlung, Einrichtung von Heimen und Ausl..>ildungsstätlen 
für heimat- und berufslose Jugendliche) bereitgestellt werden, wenn ge
wäbl'leis teL ist, daß die Ergebnisse Flüchtlingen (§ 31 Zif.Cer ll, Sach
gescMdigten (§ 31 Zi((el" 2) oder politi.sch Verfolgten (§ 31 Ziffer 4), die 
einer solchen Hilte b~ürCen, zugute kommen, und daß den Geschädigten 
hierdurch wlt·ksam geholfen werden kann. 

§ 47 
HJUe an Gemeinschaftseinrichtungen 

(1) rm Ruluncn der vci:filibru·cn Mittel könne~ Trägern von Verso~
gungsleistungen, insbei;ondere den Träaern der Sozialversicherung, Be
träge zum Ausgleich von Leistungen i;ur Verfügung gestellt werden. die 
sie Flüchtl!ngen unter dcu Vorausselwngen . des § 3~ bis zur Höhe der 
Unterhaltshilfe (§ 36) gewähren. 

(2) rm R:lhmen der verfügbat·en Mittel k önnen ferner Verbänden der 
Wohl!ahl't:spne,1::e zum Aufbau von Einrichtungen Beträge .zur Verfügung 
gest ellt werden, die der Versorgung der Geschädigten (§ 31} dienen. 

1763 . 
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Fiinfter AbSl·huitt 

So!'nrthilfefond11 

~ 48 

< l 1 All !.' Abgab„ n . d i(> nAch di~em G~etr. el"bnh•.m weTden, sind einem 
:->nnd t•r v•-·1 mi.igen ISoforlhilfefnnds) zu1.uführE-n. Hie rzu . .v;ehören d~e Zu:: .. ... 
~'(·:1fii!!„ n<ieh & JH. l\onstii?e 7.uschläi!e zu den Ab~abcn s owie Gelds trafen. 
'"""' n si+- nidit m ~eric:htlichen Verfahren verhängt werden. 

r:!1 Au,., dr·m ~forthilfefonds werden ausschließlich die in ~ a.:l.„~mum~ 
1.-n I .l-'i~t1m1'YP hewirkt . ' " 11>, 1' •,1 '• 11' ' " 1•1 •1• • •••i •1I•• • • ••o 4! • 

St"<'hstl'r AhS<!hnitt 

Organisation 

& .+H 

Beh/\rrtf'n 

(l J Di <> Uurmführunp: dei; :r.wC'i.h>n Tl"i leR dif'S<P.<!l Ge11et?..es . ward 

1. rkn Ä.mtPrn fiir .SofnrthilfP. 

2. d!-n i .andt.>~iimlt>rn ftir ~forthilfe. 
:i. d ... m 1-fAuptamt iü r Soforthilfe 

i1h»r lnt.El('li . 

!:ll Di+' Auklaben di>r Ärntf'r für Soforthilfe (md der Landesämter für 
:-<of•>l'th i l!'P wird von dPr lff-ir.rlrsrP)<iE>rung bestehend-e n &hördeo nach 
!\1111f.\g11·h P dPr Hestimmun~Pn owscs Abschnitts u!Jtn tn:t1t1en. . . ,„„.„„.,„ „„ .. „. „„. 

1:!) l>i.~ lfauptarnl fiir ~·fo1·1'hilfE' wird ;:i!~ bE>imn•je 1·-e Behörde errichtet. 

& !lO 

.:~mt1•r fiir SoforthiUf' 

!nn<>r·halb dE'r hpstE'hPn.1E'n Rf'hörriPn rler alli<emeinen Vervtaltun.e: wird . 
flir .it>1il•11 L;iodkreis und .iedE'n Stadt.kreis ein Amt für Soforthi.lfe„. e„- . 
rimtp t, " „„ „.„,„.„,„,, „„„„ •. """" „.„ „ . . „ .„ 

§ !i l 

Soforthilfea ussdtiisst' 

i l ~ 8„1 it>:iem Amt für Soforthilfe werden SoforthiHeau~schüsse in der 
· rtor dPrlirhen Y.ahl .1rf'lh:ldet. SiE' be!ll.ehen aus 

1. rl" m [,<>if Pr rlPr zm;tändi~t>n Re<horde odE'r einem Vertreter als Vor
s itzend<'m. 

i . 1.wr·i Be-isit1.el'll. von dt:r0 n einer <lt·r Geschadi~Hen41:rupoe :zu entneh-. 
nwn i~l. weldw~ df'l' Antrn,l!'steller an~eh<kt. 

(:ll Dif' R1>isi17.„„ Wf-l'den in den Landkreisen v~n Kreistasi; und in den 
St ;.i<ltkr•'i1'<-'n von rlf' l' Stadtvf•roi·<lnetPnversammlun~ auf die Dauer eines 
.J:ihr<>~ 1.(1"\Vählt. 

§ :,~ 

Landesamt für Soforthilfe 

(1) Inne rhalb der Behörden. die den in ~ 50 vorgesehenen Be-hörd~n 
;. lwrr.• '•>r<lrn·t ;;i11d. wird ein Lande.~arnt für Sofo1·thil!e errichtet. 

12'i Das Landesamt für Soforthilfe übt -die Sachaufs icht über d it! Ämter 
flir Sofc>rt.hilfe aus. 

~ ~3 

Bc1;th werdeausseh uß 

'11 'fWi d€'m 1..imdPsamt für Soforthilfe wird ein Be:;cbwerd~a1.1~$chulS 
;!el>ildE't. Er bf':'teht aus 

1. &m Leiter d.~r Behörde oder einem Vertreter al.s Vorsttzenld.?m, 
:.!.. 1.w<'i BeisHzern. von denen einer <iel' ücschäd2gteng.tup,pe zu eol

llt>hml'n ist. wt>lrher der Antragsteller anQ!ehört. 

(l!l Dif' Beisitzer werden vom Padament des Landes au! die D:a.uer 
<'inei- .Jahres gewählt. 
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§ 54 

Hauptamt für Soforthilfe 

(1) ·Das Huuptumt für Soforthilfe wird d~m Direktor der Verwaltung 
mr Finanzen des Verefniglen Wirtschaftsgebietes unmittelbar unter.itellt; 
er Ubt seine Befugnisse im Einvernehmen mit einem von den Regierun
gen der Länder der französischen Besatzungszone benannten Bevoll
mächtigten aus. . 

(2) Den Präsidenten des Hauptamts für Sofor~hilfe · ernennt auf Vor
.schiag des Dkektors der Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirt
lfcil.aflll&ebielcs der Verwaltungsrnt des Vereinigten Wirtsduftsgebiett.-s im 
J!linvernehmen mit .den Rcg.ierungen der Länder der französischen Be
satzungszone. 

CS) Der Prä.sldcnt des Hauptamts fü1· So!o1·Lhl1fo übt die Sadlaufsichl 
!il.Jcr die Ämter für So!or~hil!e und d ie Landesämter für Soforthilfe aus. 

§ 55 

Kontrollausschuß und ständicer Beirat 

(1) Deim Hauptamt 'fü1· So!orthilf(' wird ein Kontrollausschuß von 25 
MI~ledem gebildet. Acht Mitglieder wählt der Wirtschaftsrat des .Ver
efolgten Wirtscha!lsgebietes. Je ein Mitglied wähhm die Parlamente der 
Länder der !rlll.Zösischen Besatzungszone, drel Mitglieder ernennt der 
Verwaltungsrat des Vcreiil.i,gten Wirtschaftsgebietes, davon ein Mit,glied 
auf Vorscblll.i der Regierungen der Länder der französischen Besatzup.gs
Z.O!Je. Je ein weiteres Mitglied ernennen die Regierungen der Ländern des 
Währungsgebiets. 

(2) Dclm Hauptaml für Soforthilfe wi1·d ferner ein ständiger Bclrat, 
bestehend aus elf Vertretern der Geschädigten und vier Sadlverstän
diicn, gebilde t. Je einen Vertrder der Geschädigten wählen die Parla
mente der Länder de.s WährurigSgebiets. Die vler Sachverständigen er
nennt der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtsdlaftsg~·biet.~:<~ 

(3) Die Wahl und die Ernennung der Mitglieder des Kontrollausschusses 
und des ständigen Beirats erfolgt jeweils auf die Dauer eines Jahres. 

§ !'\6 

Spruchsenat 
(1) Beim Haupt.amt !üt' Soforthilfe wird ein Spruch,;enat gebildet. Er 

besteht aus: 
1. dl!m Präs.idcnlcn des Hauptamts für So!orthnfe oder einem von ihm 

bestimmten Beamten des Hauptamts fü r Sof<?1'lhilfe als Vorsitzen
dem, 

2. vier Belsit.icrn. 

(2) Der Vorsllzcnde und zwel Beisitzer müssen die Befähigung zum 
Richlen1.ml oder zum höhet·en Verwaltungsdienst haben. Sie werden 
hauptamtlich ernannt. Vel'treter alU! der franzö.si.schen Besatzungszone 
sind angemessen z.u bcrilcksichligen. 

(3) Die beiden übrigen Beisi~r müssen Geschädirgi~ sein; .von ihnen 
Ist einer der Geschädigtengrupp~· zu entnehmen, welcher der Antra.g
~teller angehört. Beide Beisitzer werden vom Wirtschaftsrat des Ver

'ctnigten Wirtschaftsgebietes auf die Dauer eines Jahres gewählt. 

§ !\7 

Beaurtrai:tc des llauplamts rilr Soforthilfe 

(1) De1· Prfu;ident des Hauphunts Iür Soforthilfe bestellt bei den 
So!ortJ:i!Ireaus.sdi.üssen und bei den Desdlw<.!rdeausschüsscn aus der Zahl 
der Beamten de1· am Ort !.>cslehenden Behörden im Einvernehmen mit 
der obersten Landesbehörde Beauftragte des Hauptamts für Soforthilfe. 
Der Deau!t.ragte des Hauptamts !ür SoCorth.ilfe beim Soforthilfeausschuß 
Ist zugleich Beauflragter beim Amt fw· Soforthilfe, der Beauftragte beim 
Bcscllwerdeausschuß ist ZUJ!:leich Beaurtra~ter beim Landesamt für 
Sofot'Ulil!t:. 

(2) Der Beauftragte des Hauptamt:; für Soforthilfe nimmt die Inter
essen des So!orth.ilte!oods wahr. Er ist an die Weisungen des Präsldente~1 
des Hauplamts für SoCodhilfe gebunden. Et' ist befugt, an den Sitzungen 
der Soforthll!eausscb.üs.sc und de1· Beschwerdeausschiliise teilzuß.()hm~n 

und Anträge 2u stellen. 

' ~ •' „ . 
fll · 
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\i~ 

Amts- und Rechtshilft-

Atle Beh<irden haben den in diesem Abschnitt genannten Behöf'den und 
.'\ml~s!ellen unen~ge~tlich Amis- und Rectlt~hllf" zu l<"iRlf'n. 

Siebenter Abschnitt 

\'erfahren 

li 5Y 

Einreietu;mg der Ant.-iige 

1 l) Antr-<i~P auf Unt'!'rhalt~hitfe. Ausbildungshilfe. A1rfh::Htti'!lfP oder 
ifaw;n-n hilf„ <:ind an das für den Wohnsitz oder den Ort des denernd('n 
.'\ufenthalts des Ci<:>s<:hä-digt"'n :rnständi.ge Amt für Soforthilfe tU ricttten. 

(2i D1e Anträge sind bei det' für den Wohnsitz oder den Ort tles dauern
den Aufenthalts des ~RchiiQigten ;mständi-gen Gemeindebehörde ..-inzu-
rt•ich~'n. -~oweH nicht e~was anderes bestimmt wird. „ .„ "' „, . . 

li f\fl 

Entsehcidungen iiber Unterhalt!öh.ilfe 

111 UbPr Antrage ;.uf Unterhattshilfo entscheidet O"'r V~itl"t' d(!s"A'futs 
lür Soforthilfe dur('h V{)rhPsctl.Pi·rl. W"rm dem _i\ntra11: auf Grun<! der An
~•lben ci"s Antragsteile~ nach den b::!ste..t\en<len. B"'"-tlmmunJten · 1n votkrn 
llmf<rnge stattgegelwn werd<:>n kann. (}egen '1f"n Vott'J,..l"t~heoltd' •1".an'!'f'"t'lfli''"' 
H•·<mf1 r<-1gtP ctPs H·~uptamts für Soforthilfe binnt•n E>iner Woclte nac-h 
Hr·kilnntgahe <llP ~ntRche1ch_m~ -des Soforthilfe.am:schu!'i~ei:;„ l't'!l1"t1ffl-tL' · · 

(:2J .Soweit -d.ff [Riter d<?!': Amte;;: für Soforthilffl- nll'ht Pttdg:Umg durch 
\'urbescheid einem Antrag auf Unter.haltshilfe entsprochen hat, erk~nnt 
rlt>r Soforthilfeausschuß über den Antraj!' durch Beschluß. 

ßl"sl'hwnde ge.ren Ent~chcidungen über Unterhaltshilf~ 

Gew·n d en Bl··;<·hluß des Sofor:thilfeau'!!schussP~ ~§ 60 Absatz :!!) können 
d c·r G€schädigte und der Be;iuftragte des Hauptamt!\ für Soforth!J fe bin
n'°'n :>.w!'i W-ochen nach Bekanntgabe BPschwt·1-dP nn dPn Rei><'ti'Wl'l'<ll'-
aus.'<>hufl PinlP;!('n. :.::•,:„:::i.:::: ,„,::-,-:„.· ,„,, · · 

~ f;2 

Rlf'<•htsbi-s-cllwt>rde i:-eri;en Entscheidungen über Untr-rbaltshilfl" 

111 Gegen den Beschhir.i dei< Beschw<>rdeaus~hus~es {§ • 61) kann der 
Gt'~chädigto R~hl~bt:>~ehwn<le an den SpructisenHt einlei;!en, W.;>nn der 
Hes<'hwetx:ieausschun die Reehtsbes<·hw~rde wegPn grundf'ätzlictu!'r -Bedeu
tung d<f'r Sache zugf') assen hat .. 

(2J Der Beauftrar.te des H auptamts für Sotorthilff:: kann geg.a,n dien Be
,;c·h1uß deE Beschwerdeausschusses Rechtsbeschwerde i;,n den Spruchsenat 
<•ud1 dann ~inleg-en, wenn der Beschwerdeausschuß die Rechtsbeschwerde 
nieht ;-:ugel>lsscn h'it, der Sache aber nach AuMassung des· Beauftragte11 
d~·~ Hauptamts für Soforthilfe grundsätzliche Bedeutung zukonunt. 

(31 Der Beschwf'rctea11i-;Rehuß kann die ihm vorgelegte Beschwerde 
w~gcn g:rundsälzlicll.t:>r Bedeutung der Sache auch unmittelbar als Rechts-
1 •eschwerde dem Sprm:hsenat vorlegen. 

(4J Die Rechtsbeschwerde ist binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe 
(\P~ Rf'st•hlw;~~ des Besc-hwerdeaui;schusses einzulegen. 

§ 6~ 
Ents<·heidungen in sonstigen Fällen 

Übel' Amrä~e auf Ausbildungshilfe. Aufbau-hilf~· und Hau..~t'athfüe 

l'nt~cheirh>t der Soforthilfeausi;chuß durch Bescheid. 

§ 64 

Anrnfnng df's ß~t;(>hwerd~a.usschusses in sonsttgl'n l~lillen 

Geg<>n den Bescheid des Soforthilfeausschusses ~§ 63) können der ~

Sl'hiirlig1 e und der Bea11ftragte des Hauptamts fü1· Soforthilfe zur Nach
r,.rüfung, ob e in ErmessensmWbrauc·h v orliegt, die _Entsdleidung des Be
;.;<:>hwPr<le;n1sschu~Sf'~ ~nruff'n. 

L::mdta~ Rh~inl.md-Pfalz 
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Abteilung II 

.. • 85 . 
For~ <ler En'tscb.eidunicn · 

1 ' „, ' 
Die Eut.scheidungen des So!ol'thilfeausscliusses, des · Be.sch werdeaus

schwses und des' Spruchsen~ts sind schriftlich zu be:iµ·ünden. Entschei
dun&en gem§ß § 60 ~bsalz. . 2 und § 61 ~üs:;efl eine ·Belehrung über den 
zul!lssigen Rechl.Sbi.;helf enthal~i . 

. .. 
' „: §' 66 ; 

:Atlfächicbende W~rkuni 
Die Bei;cb wci·de nach § . 61, d.i.e Rech 1.sbesch.we,:de natjl § 62 " Uz:ld die 

Anrufung des Bescll. wel·deaus.schusses nach § 64 haben au!$Chiebende 
Wirkung. 

§ 67 

Gebllhrcn 

Das Verfahren ist gebührenfrei. Der Vorsitzende des Besu1w~tdeaus
>1C'busscs kann jedod1 die ZUlas..s~ eines Rccb.lsbt;11df,; von der Ent
richLung einer Gebühr van 10 Deutschen Mark abhän~l.g machen, wenn 
dle Recl.itsver!oiguq~ keine Aus~t li\~ ~dolg ;bietet. Die Gebühr wird 
erstattet, :>uwelt en~g\j.Itig }in ~nr:.e des Antrages e.ntsdlieden ist. . 

. . ' ~ 1, 68 

Verfahren bei nacl1tr:ii;-lichen Vei:indcrunien 
(1) Fallen nachtrll&lich die Voraussetzungen ·der Unterhaltshilfe ganz. 

oder teilweise weg, so verfügt der Leite1· des Amts für Soforthilfe die 
völlige odc1· \eilweise Einstellung weiterer Leistungen. 

(2) Ergeben sich nachtr~gl.i.ch UnisUi,pde, uus denen z.u etltneh.men ist, 
daß der Anll'a~t1;Ür.r eine Entscheillun~ "-U .;einen Gunsten durch un
r~chtlJl:e oder unvofl.süi.ndige Anga'f?cn herb.ciie!ührt hat. ·so ver!ügt der 
Leiter des Amts für So!orlhille die Rückzahlung smon bewirkter Lei
stungen und die Einstellung weitere1· Leistungen. 

(3) Gegen Verfügungen gemäß Absatz l und 2 ~n der Geschädigte 
binnen zwei Wache„ nach Bekanntgabe die ;Entsmeidung des Sofort
hil!eausschusses anruien. FUr das weitere Verfahren gelten die §§ 60 rr; 
§ ß6 !Lndet Jedoch keine Anwendung. 

§ 89. 

ltcchtschutz 

(1) Dcl' SofortrulfaaU.sschuß cntschdd(•t ~ach den <!llgemcineu W~i . .;un
gen . des I'rltsidente.u de!I Hauptamt~ für Soforthilfe . als . Verwaltun~
behördc. 

(2) Dc.r D~chwe1·deau,iJ>ch~ß ' und der $pr~chsen<1l entscheiden als Vi;:r
W1\Jtungsgerlchte; füre Mitglieder s~nd d;;.her als solche unabhängig und 
nur dem Geseb; u.nlenvot'!en. 

(3) Das Verfahren vot· den ordentlichen Gerichten ist für die Geltend
machung von Ansprtlchetl nach dem Zwelten Teil dieses Gesetzes aus-
&eschlossen. · 

. . . 
Auf,Jaben des Präsiden.len des llauptamts ~iil'. SoforthlU:e 

(1) Dei· P1·ä.11idcnt des Hauplumls für So!odhilfe verwaltet den Sofort
hil!e!onds. Er ist dabei 'ebunden an Rlcht!.i.llien, die der Verwaltungsrat 
im Elnvcrncl:unen mii einem voo. den Regierungen der Länder der fran„ 
zl)slschen ncsalwn~szone benannten Bevollmädltigten iibt. 

(2) Der Pdis.ident dei> . Hay.pt.arnts für Soforth,i.l.fe W,bt die allgemeinen 
Weis~en über dle VerwendW'lg von Mittein für Zwecke der Unter
haltsh.il!e. der Ausbildung~l~Ü!~ der Auf}?auhilie un.d der Hausrathilfe. 

(3) Der :P1·ä~;idenl ·des Hauptamts für Soforthilfe entsdleidet über die 
Bereitstellung von Mitteln für Zwecke der G!!meinscha!l:iliilfe. 

§ 71 
Aufcabcn des Konfrollausschus~cs beim llauptamt für Soforthilfe . . 

(1) Die Uichtlinien des Verwaltungsrates (§ 70 Abs.atz 1) Sowie die 
aI{ic.tne.inen Weis~eo des Präsidenten des Hauptamts für Soforthilfe 
<§ 70 Ab~atz 2) ,und. die, ~ntscheidup.~en ctes H.aµptamts fi;ir So!orthilfe 
(~ '70 Absatz 3) b!IDürfen de.r . .2;ust.imrriun& des KontroUausschusses beim 
Hi!lupfamt für So!oripil~e. 

' ' • „„„ I' ol , : ,,„,,j , 'III • ' 
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(2) Der Kont.i-ollausschuß ist bcrcchli.gt, vom Prasidenten des Haupt
amts für Soforthilfe Auskunft über die Verwaltung, den Bestand und 
öie Vt'rwenchmg der Mittel des Sofol'thilfefonds zu verlangen. 

§ 72. 

Aufgaben des i;tändlgen Beirats beim H~upt.amt für Soforthllf"' 

Der ständige Beirat beim Hauptamt für SoforthHfo berät den Präsi
denten des Hauptamts für Soforthilfe. Er ist insbesondere ver Entschei-. 
d•m~en über die Bercitstell':.lng von Mitteln für Zwecke der Gemein
,-chaftshilfe bei Vorhaben von besonderer Bedeutung zu hören. § 71 Ab
,,at7. 2 gilt entsprechend. 

At·hter Absuhnit! 

Sonstige Bestimmungen 

§ 73 

Härt.efälllf' 

Die Landesregierung kann mit Zustimmung des Haushal1s- Wld 
J<'irianzausschus8e:; des Landtags anordnen, daß Leistungen. soweit sid1 
Har4_en ergeben. gewi~$en Gruppen von Geschädigten über den durch den 
li 31 ge7.o~enen Rahmt:n hinaus zu li(ewäh1·t:n sind. 

~ 74 

Zweckbin<hmg 

Ausbildungshilft:', Aufbauhil!e, Hausrathilfe und Gem~nschaftshilfe 

sind in einer Form zu gewähren, die den wirtschaftspolitischen Erforder
Hissen ReC"hnung trägt und die Verwendung für den vorgesehenen Zweck 
~ichert . 

§ 75 

Anredmung von Fül"$(;rgeleistungen in der tlbergangszelt 

Für einen Zettn1um nach dem 31. März 194if tatsächlich empfangene 
~leichartige Fürsorgeleistungen werdt'n von dfon nach diesem Gesetz für 
den:":elben Zeitraum zu gewährenden Zahlungen an Unterhaltshilfe in 
Abzug l<(ebracht. 

§ 76 

Verhältnis .zur Gesetzgebung d<-r Linder 

n) Soweit die Länder den in § 31 genannten Geschädigten auf Grund 
!Andesrechtlicher Regelung Leistungen gewähren, die der Ausbildungs. 
hilfe. der Aufbauhilfe oder ier Hausr:?.füilfe entsprechen, ·können :hncn 
zur Erfüllung solcher Leistungen Zuweisungen aus dem Soforthilfe!onds 
gegeben werden. 

(:?i Lei~·t11ng1>n a u[ Grnnd dieses Ge!iet~s <in politisch Verfolgte (§ 31 
Ziffer 4) entfallen, soweit Leistungen auf Grund landesrectitli.ch~r ~etz
gebuni:i übc-r die Wiedergutmachung gewährt werden. 

§ 77 

EhrenamtUchkeit 

Bewohner de~ Wähi·ungsgebiets. die zur ehrenamtlichen Mitarbeit bei 
der Durchführung des Zweiten Teile!' dieses Gesetzes aufgefordert wer
den. $ind zu dieser Mitarbeit verpflichtet. 

DRITTER TEIL 

ScilJußbestimmuH&en 

§ 78 

\lerwalt ltn(f'lkO!iten 

Die Kosten der Dul'chführ-„mg dieses Gesetzes werden nicht aus dem 
Sofol'thilfefonds bes trittf'n. Die Kosten de~ Hauptamts für Sofort.hilf~ 

t riigt aa.o; Vereinigte Wirlsch~(tsgebi€t. Die. sonstigen Kosten trl.14;!en da;; 
l.and tmd die undercn an dt:r Durchfüht'ltng der Soforthilfe b'"t;.üUgk1) 
G~biet:":körperschaften. 

L.:mdta~ Rheiniand-PfalL 
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. · . · E.i;träge ~er ~otortb11fcs~ndcrabJa~c' 
Die Ei·tt-.äge, 'die au'! die. Sofol'th'ntesonderabgabe' 

0

(§ 10) entfallen, sind 
einem SonderkontO innerhalb Ms Sofoi:thilfefonds zuzufühien. über das 
Sonderkonto dad nur rur i~ecke der' Ausbildungshilfe, der Aufbauhilfe 
und der Hilfe .tw· wirt::ichatUlclte Vorhaben, insbesondere für sokh.: des 
Wohnungsbaiaes, · ver~ügt werd~n·. · · 

', ' '" •• '' · t"so.·„.„·.·.· · · 
~ • h • ' 

A,pprttme auf' G~urut des Ge&d~es zur Sl~beruns \ on Forderunicn 
. . . f'[h- dc.n La:stc'n'ausgleich · 

Die au! Grund de,s 1..aDd~esetzes zur SiCh~'rung \;on' Forderungen für 
den Lastenausgleich vom 23. November 1948 (CVBl. S. 409) g~gcn die 
Uinder entstandenen Ansprüche ·auf Erst~l.lung der lreuh~nderisch ver
walteten Gelder gehen aur c;len Soforthilfefonds über. 

,; 

~ {I 81 
· Reielung der finanzkUcn B~:r.iehungen ·'z.wiscl1en den Ländern 

nnd dew. Sofor;tbilfc.Conds 

(ll FUr die V.;)1·wcnd~ng der b~s zu,qi 'a{ Dezcm~er 1~49 fäÜig werden
den Zinsen und TUguil,gs~eträge (§ 24) \;erble.ibt, e::; bei der Regelung 
der t.änidcsv<:n~rd:n.uo.1;: t.ur Purchrührun,g des Landesgesetz.es .Z.l\1" $ic.~..!r4na1 
VQn Forderungen ,für den. La:i.fom.~i:.teld1 vo.m 2~. März 1949 (CYDl. s .. 84J 
und den dazu ergangenen Rtchtllnlen. Die au!gekommenen Mittel ver
bleiben, soweit .sie für die föt:derung des Wohnungsbaues' zugunsten der 
Geschädigten' (§ 3i) verwe,ndet werden, den~ Länden:1; j~och mit der 

. Maßi:abe, daß dux·ch 'die Begebung ·de·r Mittel bc~·üudete Remte auf den 
So!orlhille!onCL; übcrschen. · · . · , 

(2) Rür die Zeit vo~ InkrartL1·i;:ten dJese;i ~eset.z.es bis z~m Aufko~
mt:n :iUS1'Cichehder . eigener . Miltei''' des' 'Sof'orthit!eron&, ltlngsl1.ms je~ 
dod1 bis lUm . 31. Dc~~!Ilbcr 194.9, ,;,t'eqen. di;~ . Länder i~gesamt dem 
Soforth.il!e.fonds d.iejenigen Bdräg\! vors.chußwcls.e zui:' V1frfügung, d.ie 
zur Bewirkung der Lck;tulljl:cn d"r Unted~all,;;hilfe {§§ 35 tc) e~forderlich 
i:lnd und aus eigenen, Ein.nahm;:u. de,s :so!ortbilfe~on4.s noch nic:hL aufgt!
bracht werden können. Dk Vor1;chüsse werd'en vom Präsidenten des 

,jfauplamls rti.x' So!od.hilfe tri ino!'laUicfu:n "T,eiIDHragen 'angcfoi·derL Sie 
sind nach ~iaßgabe des Aufkommens e~ener ~innahmcn des So!orl
hU!donds ab 1. Januar H>SO zu~·ü1.:'k.:.ut~hlt.!u. Die Rückzahlung hal in 
,nngemcsscncn Monittsraten :z:u· e'tro~en. · ' 

'i ' ' 

(3) FUr. den MonaL, fn dem dieses Gesetz. in Kraft tritt, wld !ür die 
hierauf folgenden vter Monate stellen die ;Lii'tlder ·insgesamt 'dem SoforL
hU!'e!onds zur Dw·ch!Uhrung der Hau'trathiifo (§ 45) v"rschußweise e:n~ 
Betrag von monatlich 12 Mlllionen D!Jr zur Verfügung. Die Vor~cl.1.üsse 
!lind vom Soforthilfefonds in den dann fo1genden fünf Monaten zurück
ruzahlcn. Sowelt die verfügbaren M[ttel des Sofodhi!fefonds die völlige 
fükkzahlung innerhulb von Iüni Monaten nkht edaubcn. uollt~n. hat dk 
Rückzahlung des Restes im Verlauf der tolgen.dcn Monate unverzüglich 
r.u erfolgen. Die Rücltz.p,hlungspnicht hat Vorrang vor ailen jm Rahmen 
de$ Gesetzes nach . Maß~abe 'der. vertflgbarcn Mit tel zu bewfrkcnd~n 
Leistungen. · · 

(4) Zum 1. Januar 1930 wcrd~n dLc finanziellen Bczit:hul~t!ll z.wi~dit:ll 

den Ländern und dt1tn S.o!ort}?.llfefonds ef!i;l.gillt~ geregelL 

§ 82 
Xnderung des z:weltcn Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung \'On Steuern 

Das zweite Gesetz zur 1".orläu!i,gen Neuordnung von Steuern wird wie 
folgt geändert: 

1. In § l Zif!er 5 treten a.n die Stelle der Worte „nach <kfrn Ersten 
Lastenausglei~csotz" die Worte ,,nach dem Soforthilfegesetz". 

2. In§ 1 Zif!~r 8 treten andre Stelle der Vi~~tc .~gabe auf den i..a$te~-
ausgleich" .die Worte „Abgab~ naCh dem $o!orth.ilfegesetz", 

1 3. rn § 1 ZJ.!!~1· 12 ll'eten ao,, die Stelle der Worte ,,Abgabe auf den 
. Lastenausgleich'.'. di~ Worte "Abiabc nach cii;;m Soforthi~fe,gesetz". 
4. § 5 Absatz. 1 erhält folgende F~uO,g: 

' 1 1' ' ; :•1,,, .; '.;· ,~:.,/· .~„ :~1~"\<1 
' . '" 

' '1 .• 
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(II Wer inncrhaib von drei Monaten nach der VcrkUnd11.mg .11eses 
Geset7.Cl; oder falls d6s Gesetz zur Milderung dr!n~ender soziale!:' 
Notstände (Soforthll!egeset:r.) später verkün<let wird Rls d~eseEI 
G€setz. inne1 lrnlb von drei Monaten nach d1>r Verkünd•ing des 
Soforthilfe~...,etze~ durch Selbstanze!Re :-tach ~ 4t0 der Rt>-lchlll- · 
abgabP.nordnung Straffreih•.•it wegen StE'uervergehens crwtrht. 
,• rJangt zugil'kh Straffreiheit für Z.uw1<1erhandlt1n.gt>n "gej!'en 
Artikel 111 d<.'r Lanc.Lesverordnung über Körperscha:ftsteu~fr. Kapi
talvc rke-h rst<.>t!~!'. Wt•chselst.eue r und BestandsaufnQhh-1~ vom 
27. St!<ptember 1948 (GVIBL U148 8. 370) und Straffrelhell für <i!i> 
vor dl•m 21. Juni 1948 begimgenen Verstöße gegen <:lie Pr..!ii1- unö 
Bewirtl!olchaftt•.ng!!'Vorschriften. wenn er an da~ Finanzamt· elrien 
RF-uezu.sd1lag nach Maßgabe des Absatze!' 2 entrichtet. § 18 Ab
satz 4 des So.f-orthllfegeselz-es bleib( unhe>rütirt" 

;,_ * 6 erhält folgende Fao.sung: 

W~r d~n Heslaud i-elnes Vorra!sv~rmögens (~ ll Ziffer 3 des 
~forthilfegel'Plr.es) in der durch Artikel III der Landesverordnu11Jg 
über KörpersclrnC1stt>-uer. Kapit-alverkehr~teu<>r. We<:hsel~!euer und 
Br>~1~mdsaufnahmP vom 27. SeptEm~r IQ48 tGVBI. 1948 S. 370) 
!lieht oder nich1 vollständig angey,ebE"n h<it. kann wegen rlle~Pr 

Zuwio<:>!"hiin<l lung. wegen der son:<:tigen St".'uervergeht>n und wegen 
der Ve rstößt• gegen die ?rt-is- und Bewirtschaftungsvorschriften, 
die sich auf das nicht ang1:1geb1:ne Vorratiwermögen be-.1:iehen, 
Slrnffn!ihPi t nur nach M::iß ~ribP de~ § lA Ah~:iL-: 4 •OE'$ Sofrn't.hilfe
gl'><Pf 7.e~ erlaniten." 

li !':l 

D11r1:hf iihrung!l'bestimmu11~.-n 
•. 1 ! Recht sverorctnungen zur Durchführung dieses GP'lt?!7.es erläßt der 

MiniR1t>r <l.C'r Finan7"n mit Zu<!immung des Haushalts- und Fföam:au:<
. •('hus:;e" d('s Landtags 

<2) Verwaltungsanordnungen zur Durthführ\lng de;i Ersten Teiles dies'!" 
<1esetzP~ erHiHt der Minister der Finanzen. Verw::tltungi<anordnungen zur 
Durchführung ci~~ ?:w~iten Teiles diese:!: Gese1zes erläßt der Präsident 
df!;; Hauptamtes t'lir .Snforthiife mit Zustimmung des Kontrotlau~schusses 
und nach Anhö rung ctei- ~tändigt>n Re'irats bl'im Hauptl'lmt 'für Sofod
hilfe. 

Inkrafttrete n 
111 Di,st>s C>e!*'t7 •ri11 flm Tage s<:.>iner Vel'künO..un.i( in Kraft. 
(2) Bis auf Wf.'iteres entfällt die in den §E! 54 und 70 vorgesehen!' M!'t

\'.'J 1'k11ng rirr RegiE>rungE'n der Länder der franzöi<i,c:rlien BeFat7.\m_g~:>.O!'.l'. 

Wc•i•d..,n HtL~ df!n l .iindPrn dieFer ZO'l'le Mit.fl:l.it>der in d~n Koottt'>llaw•~C'1'luß 
"ntsand t. so n<.•hmen :-;ie an dess1.>n Sitzuni~en ohn.P S'tll!Om""'c+tt "l~ff '"" '"' 

rP Sowril in !$ 2 1 tJ~< G<:>!'et7.E'S dem Dirt•ktor dPr V~twa1t1Jn•g 'für 
J·'in::inr.f-'n rks V~ri'inigl_t-n Wirtsch9ft&gebietes e in Wel.sun:gsredl't · um'I" in· 
*!i 5-L 57. 69. 70 unrt Fl!l A'bs<1!z (2) dem Präside nlc·n <°lli'!': Haupt11mf.:; fi.i r 
Soforthilfe die Sach:1ufslch1. di" BeFtell11n11 <lPr BeHuftragten <IP~ HRiupt-
.• 111ts für Soforthilft>, ein Wei~nngsrecht. die VerwaUuniz d~~ Snforfüilfc
~on<'l~ . die F.ntscheid~·n!! über die -BE>reit~tellung von MiltPln für Zw<'cli:e „ 

d i!r Q(!meim;ch a l'll"h1lte und <:ier Erlaß von VerwaltiUngsanord'flungen · 'Zti'r 
Durchführung des Zweitcn Teils dieses Gesetzes ubertragetl wnFden sind, 
üb1 diese Bt;-fugnis bis auf weiteres der Minii'ter ckr Fimm?:Prl aus 

14~ Oie Abqioit7,{' :? 1mrl :~ von !$ Fl1 ,l?elten bi~ auf weitt>res nicht im T,;inde 
HhE'mland-PfaJz. 

§ 85 
(lbergangisbestimmungen 

• ! ) lJ"r Minist.Pr der Finanzen wird ermächt.iir,t. mit· Zustrtnmt.lt\j! de~ 
H<n1~h<ll ts- und Finanzausschu!<ses des Landtag~ ~<laktione11l- Äiiderlfo- · 
g,·11 vorY.ttnPhmen und einzel ne Bestimmun~cn riiesf's C"~:oiE't?.e-s 'lln cb~ 
vom Wirtsctrn!tsrat dPs Ver•~inigten Wirts<'haftsP:f"bictes vernbschiedetc
und genehmigte Gesetz anzupassen. insbesonderP für den Fan, d~ß da<! 
G<.•s"l.z •.'rst n<l.ch d~m 15 .. Jl.mi 194il in Kraft tr!t t . dle ln den §~ 17 bis 19 
11enannten 'l'ermine für Zahlungen urid Erklärungen sowie den im § 39 
Salz 2 genannten TNm in für die Ant ragsstellung hfnauS7.\1schi~bel!, sow!'it 
di<>s für di~ Durrnfüh1 t..<t1 'kl'it des GesE>tze<; erfordi>r1ich ist. 

K ,, b ! 4' n z . den . 1949. 

Dt·r Ministerp1·fü1id~n\ . 

„ . 


